
www.drei-w-verlag.de

Weitere Themen:

➞ Seite 2		 Der kleine 
		  Finanzführerschein

➞ Seite 9		 Recht

➞ Seite 10		 Praxis

➞ Seite 14 	 Materialien

Vierteljährliche Informationen des Drei-W-Verlages 
zum Kinder- und Jugendschutz in Deutschland

15. Jahrgang  

1/2020

11/2020JUGENDSCHUTZFORUMFORUM

Cybermobbing: 
Neue Checkliste
Cybermobbing kann jeden tref-
fen, vor allem Kinder und Ju-
gendliche. Eltern fühlen sich 
überfordert, an den Schulen 
fehlen Zeit und Mittel. Genau 
da setzt ein neuer Leitfaden an.  
➞ mehr auf Seite 12

„Qua Verfassung für den Jugendschutz 
verantwortlich“
Was im einzelnen beim Zweiten 
Gesetz zur Änderung des Ju-
gendschutzgesetzes (JuschG-
ÄndGE) geplant ist und welche 

Kritik es an dem veröffentlichten 
Entwurf des Bundesfamilien-
ministeriums gibt, darüber ein 
Überblick. ➞ mehr auf Seite 6

Kontroverse Diskussion
Während sich die analoge Medienwelt an die Jugendschutzregeln hält, erscheint das 

Internet vielen Eltern wie ein rechtsfreier Raum. Natürlich gelten hier dieselben Geset-

ze wie im wahren Leben; sie müssten bloß durchgesetzt werden. Um dies zu gewähr-

leisten, will der Bund den Jugendmedienschutz novellieren, sprich das Jugendschutz-

gesetz (JuSchG) ändern. Kaum wurden die Pläne öffentlich, hagelte es Kritik von allen 

Seiten. Eine Einschätzung.  ➞ mehr auf Seite 4

Das Jugendschutzgesetz  
mit  Erläuterungen
Gesetzestext mit Erläute-
rungen für die kommunale 
Praxis, für Verbände und 
sonstige Interessierte,  
76 S., 3,20 Euro

Drehscheibe  
Rund um den Jugendschutz
Informationen über die wich-
tigsten Bestimmungen des 
Jugendschutzgesetzes und 
des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes. 1 Euro (Mengen-
rabatte beachten).

Bestellung bitte mit dem Be-
stellschein auf Seite 15 oder 
über www.drei-w-verlag.de

JuSchG
mit Erläuterungen

DREI-W-VERLAG

    Das 
Jugend-

schutzgesetz

JAN LIEVEN

JuSchG
mit Erläuterungen

Stand April 2016
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Der kleine FinanzFührerschein
ca. 13 - 15 Jahre | bis 30 Schüler*innen | 90-120 Minuten

Viele junge Menschen haben Schulden. Sie 
sind eine schwere Hypothek auf dem Weg 
ins Erwachsenenleben und in die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit. Ein übersteigertes 
Konsumbedürfnis, aggressives Marketing 
von Handel und Banken sowie fehlendes 
Wissen über Finanzgeschäfte, besonders im 
Internet, sind nur einige der Ursachen dieser 
verhängnisvollen Entwicklung. In der Schule 
und der Jugendhilfe begegnet man immer 
wieder den Auswirkungen der zunehmen-
den Verschuldung. 

Der kleinen FinanzFührerschein ermöglicht 
eine jugendgerechte Auseinandersetzung 
mit den Themen Finanzen, Konsum und 

und Tipps zur Projektdurchführung. Es muss 
nichts kopiert oder sonst vorbereitet werden. 
Einfach auspacken und starten. 

Entwickelt wurde der FinanzFührerschein 
von der Schuldnerhilfe Essen gGmbH, und 
hat sich in vielen Einsätzen bewährt. Aktu-
alisiert und mit neuem Design ist er nun im 
Drei-W-Verlag erschienen.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit 
dem FinanzFührerschein. 
		  Drei-W-Verlag Team

Kleiner  
FinanzFührerschein 
für die Altersgruppe von 
13 bis 15 Jahre 21,80 €, 
Best.-Nr. 9011

Großer  
FinanzFührerschein 
für die Altersgruppe von 
16 bis 19 Jahre 21,80 €, 
Best.-Nr. 9010

Bestellungen und weiter Infos:
www.drei-w-verlag.de oder auf Seite 15.

  Finanz
Führerschein

Finanzkompetenz lernen

Idee und Text: 
Schuldnerhilfe Essen gGmbH
Holsterhauser Platz 2 | 45147 Essen 
www.schuldnerhilfe.de

Schuldnerhilfe Essen gGmbH

Gestaltung und Herstellung:
Drei-W-Verlag GmbH

Landsberger Straße 101 | 45219 Essen
www.drei-w-verlag.de • Bestsell-Nr. 9011
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NEU

Schulden. Dies geschieht über eine Finanz-
Führerschein-Prüfung, welche der „echten“ 
Führerscheinprüfung nachempfunden ist 
und so einen Anreiz zur Auseinanderset-
zung mit dem Thema bietet.

Ziel
Jugendliche werden über Verschuldungs-
risiken aufgeklärt und ihre wirtschaftliche 
Selbstständigkeit wird gestärkt. Es wird all-
tagstaugliches Verbraucherwissen vermittelt 
und eine persönliche Auseinandersetzung mit 
den Tabuthemen Geld und Schulden initiiert. 
Dies wird im Rahmen eines Projektes bzw. 
der Arbeit mit Gruppen von Jugendlichen 
(Unterricht, offene Kinder- und Jugendarbeit, 
außerschulische Maßnahmen etc.) erreicht.

Ablauf 
Die Wissensvermittlung kann in Unterrichts-
form und/oder im Selbststudium erfolgen. Die 
Jugendlichen erhalten durch ein Schülerheft 
alle wichtige Informationen, die sie benötigen, 
um die Fragen des Finanzführerscheins zu 
beantworten. Danach können die Jugend-
lichen ihr Wissen durch Trainings mit Test-
fragen vertiefen. Abschließend werden die 
Kenntnisse über eine Prüfung nachgewiesen, 
bei Erfolg gibt es den personalisierten Finanz-

Führerschein (Scheckkarte). 

Materialien
Zum Paket gehören jeweils 30 Schüler-
hefte, 30 Übungsbögen, 30 Prüfbögen, 
eine Lösungsschablone sowie 50 Fi-
nanzFührerscheine. Ein Informationsheft 
für Lehrer*innen unterstützt mit Anleitung 

NEU



„Generation Smartphone“ 
nicht fit am Computer
Die „Generation Smartphone“ in Deutschland 
ist im Umgang mit Computern nur mäßig fit 
und liegt dabei im internationalen Vergleich 
im oberen Mittelfeld. Das zeigt eine repräsen-
tative Erhebung unter Achtklässlern*innen, 
die das Bundesbildungsministerium und die 
Kultusministerkonferenz in Berlin vorstellten.

Die durchschnittlichen „computer- und infor-
mationsbezogenen Kompetenzen“ der deut-
schen Achtklässler*innen haben sich dem-
nach im Vergleich zur letzten Erhebung im 
Jahr 2013 kaum verändert: Nur ein verschwin-
dend geringer Anteil der Schüler*innen in 
diesem Alter kann richtig gut mit Computern 
umgehen, viele haben nur Grundkenntnisse.

Für die Studie wurden im Frühjahr und Früh-
sommer 2018 mehr als 3500 Schüler*innen 
der achten Klassen in allen Bundesländern 
an Computern getestet. Zudem wurden 
fast 2500 Lehrkräfte befragt, die Achtkläss-
ler unterrichten. Die Schüler*innen mussten 
zum Beispiel Bilder bearbeiten, Präsen-
tationen und Grafiken erstellen, simulierte 
Internetrecherchen durchführen oder sich 
in komplexeren Computersimulationen zu-
rechtfinden, in denen es um die Steuerung 
einer Drohne oder eines Schulbusses ging.

Deutlich wurde dabei, dass jede*r dritte deut- 
sche Schüler*in gerade mal „rudimentäre“ 
Computerkenntnisse hatte. Sie konnten z. 
B. einen Link in einer E-Mail öffnen oder ein 
Wort in einem Textverarbeitungsprogramm 
einfügen oder korrigieren, an komplexeren 
Aufgaben aber scheiterten sie. Die höchste 
Kompetenzstufe im Umgang mit Computern 
erreichten nur 1,9 Prozent. Deutlich besser 
schnitten die Schüler*innen in Südkorea ab. 
In Europa waren die dänischen Achtkläss-
ler*innen am fittesten am PC.
Quelle: www.rp-online.de (Rheinische Post)

Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus

familienministerium werden zusätzliche 
rechtliche und konzeptionelle Strukturen 
prüfen. Quelle: www.bmfsfj.de
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Aktuelles

Testkäufe in Frankfurt/Main: Weniger Verstöße

Antisemitismus auf jugendaffinen Plattformen
Für Kinder und Jugendliche besteht auf So-
cial-Media-Plattformen ein hohes Konfron-
tationsrisiko, mit antisemitischen Inhalten in 
Kontakt zu kommen. Dies ist das Ergebnis 
einer Schwerpunktrecherche von jugend-
schutz.net für die Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM). jugendschutz.net, das 
gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund 
und Ländern für den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Internet, nahm dafür 

hochfrequente, reichweitenstarke Beiträge 
auf den jugendaffinen Plattformen You-
Tube, Instagram, Twitter und Facebook in 
den Blick. Bei den festgestellten Verstößen 
handelte es sich in der Regel um volksver-
hetzende oder den Holocaust leugnende 
Inhalte sowie bildliche Darstellungen von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisa-
tionen. Quelle: www.kjm-online.de

Auch sechs Jahre nach Beginn der Alkohol-
testkäufe in der Stadt Frankfurt/Main durch 
Jugendliche gibt es noch immer zahlreiche 
Verstöße. Fast in jedem dritten kontrollier-
ten Betrieb konnten Jugendliche für sie 
verbotene alkoholische Getränke kaufen. 
Nach den Testkäufen 2019 resümiert das 
Ordnungsamt laut Frankfurter Rundschau 
(www.fr.de): „Positiver Trend, aber weiter 
Handlungsbedarf.“

Im vergangenen Jahr testeten die Jugend-
lichen, die im Hintergrund von Mitarbeitern 
des Ordnungsamts begleitet werden, bei 
acht Aktionen 150 Supermärkte, Kioske, 
Tankstellen oder Cafés. 86 der Testkäufe 

waren Erstkontrollen, 64 Nachkontrollen in 
Betrieben, in denen zuvor Verstöße regist-
riert worden waren. In 30 Prozent der Fälle 
erhielten die Jugendlichen ab 14 Jahren 
widerrechtlich Alkohol. Die gute Nachricht: 
2014 waren es mit 47 Prozent deutlich mehr. 

Kontrolliert wurden vor allem Supermärkte 
(71) und Kioske (48). Bei Supermärkten, die 
betriebliche Qualitätsstandards haben, lag 
der Anteil der Verstöße mit 34 Prozent sogar 
höher als bei Kiosken oder Tankstellen. Die 
Kontrolleur*innen vermuten, dass den An-
gestellten an der Kasse bei hohem Durch-
lauf häufiger ein Jugendlicher durchrutscht. 
(JSF)

Ein Maßnahmenpaket der Bundesregie-
rung soll die Demokratie und dessen Werte 
schützen. Wichtiger Bestandteil ist der Aus-
bau von Präventionsprogrammen und damit 
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Als Reaktion auf den furchtbaren Anschlag 
in Halle und eine Reihe weiterer besorgnis-
erregender Vorfälle in der Vergangenheit hat 
das Bundeskabinett ein Maßnahmenpaket 
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
und der Hasskriminalität beschlossen. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Maßnah-
menpakets sind die vorhandenen Präven-
tionsprogramme gegen Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus, Rassismus und gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 
Sie sollen ausgebaut und deren Förde-
rung auf hohem Niveau verstetigt werden. 
Das bedeutet: Für das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ des Bundesfamilien-
ministeriums werden die Mittel in der Fi-
nanzplanung bis 2023 fortgeschrieben. Das 
Bundesinnenministerium und das Bundes-

Verschoben
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JuSchG-Novelle

Wenn Kinder alt genug sind, um allein ins Kino zu ge-
hen, können Eltern unbesorgt sein: Das Risiko, dass 
die Jungen und Mädchen im falschen Film landen, 
ist überschaubar. Das Fernsehen ist ähnlich streng 
reguliert: Produktionen, die für Kinder unter zwölf 
nicht geeignet sind, dürfen erst nach 20 Uhr aus-
gestrahlt werden, Filme mit einer Freigabe ab 16 erst 
nach 22 Uhr. Bei Smartphone, Tablet oder Laptop 
gibt es dagegen scheinbar keine Sicherheit mehr; 
selbst Erwachsene klicken gelegentlich aus Versehen 
auf einen Link, der zu Seiten mit verstörendem Inhalt 
führt.

Kritik von allen Seiten
Für den Jugendmedienschutz ist das eine enorme 
Herausforderung, auch in Sachen Glaubwürdigkeit: 
Während sich die analoge Welt an die Regeln hält, 
erscheint das Internet vielen Eltern wie ein rechtsfreier 

Raum. Natürlich gelten hier dieselben Gesetze 
wie im wahren Leben; sie müssten bloß durch-
gesetzt werden. Um dies zu gewährleisten, 
will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 
(SPD) den Jugendmedienschutz novellieren*, 
aber kaum wurden ihre Pläne öffentlich, ha-
gelte es Kritik von allen Seiten. Am lautesten 
haben bislang die Landesmedienanstalten 
protestiert. Offiziell sprechen sie von Kompe-
tenzgerangel, aber in Wahrheit fürchten sie 
wohl, an Einfluss zu verlieren. Giffeys Entwurf 
für ein neues Jugendschutzgesetz sieht unter 
anderem vor, die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) zu einer „Bundes-
zentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz“ 

auszubauen. Diese Behörde wäre nicht mehr nur 
für sogenannte Trägermedien wie Bücher und CDs 
zuständig, sondern auch für Internetangebote (Tele-
medien). Die Kontrolle dieses Bereiches liegt bislang 
bei der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), 
einer Einrichtung der Landesmedienanstalten.

Kompetenzen beim Bund oder bei der KJM?
Mit der Aufsicht durch eine Bundesbehörde würde 
sich der Bund von der verfassungsrechtlich gebote-
nen Staatsferne der Medienaufsicht verabschieden, 
moniert Wolfgang Kreißig, Präsident der Stuttgarter 
Landesanstalt für Kommunikation und Vorsitzender 
der Direktorenkonferenz der Landesmedienan-
stalten. Giffey wiederum weist darauf hin, dass ihr 

Ministerium „qua Verfassung“ für den Jugendschutz 
verantwortlich sei, „egal, ob auf der Straße oder im 
Netz“. Die Regeln für digitale Räume seien jedoch 
nicht mehr zeitgemäß und bräuchten daher dringend 
„ein Update“. Zumindest in diesem Punkt sind sich 
alle Beteiligten einig. Auch Kreißig plädiert für eine 
Modernisierung. Ihm wäre es aber naturgemäß 
lieber, wenn die Kompetenzen der KJM erweitert 
würden. KJM-Chef Marc Jan Eumann sieht das na-
turgemäß ähnlich: Die Einrichtung habe jahrelange 
Expertise und eine gefestigte Spruchpraxis, sie sei 
eng mit allen Akteuren des Jugendmedienschutzes 
vernetzt und überdies ein plural besetztes Gremium 
mit Vertretern nicht nur der Länder, sondern auch 
des Bundes.

Kultur, Rundfunk und Internet sind in der Tat Sache 
der Länder, weshalb das Familienministerium um-
gehend erklärt hat, deren Kompetenzen würden 
auch nicht berührt. Aber während sich die KJM in 
erster Linie mit Einzelfällen befasst, will der Bund 
„systematische Vorkehrungen“ schaffen, um Kinder 
und Jugendliche zu schützen. So sollen zum Bei-
spiel Plattformen mit mehr als einer Million Nutzern, 
allen voran Facebook, Instagram und WhatsApp, 
zum Kinder- und Jugendschutz verpflichtet werden. 
Es sei Ziel des Gesetzes, „Kindern und Jugendlichen 
eine unbeschwerte Teilhabe an den für sie relevanten 
Medien in sicheren Interneträumen zu ermöglichen 
und auch die Eltern entsprechend zu stärken.“ Des-
halb soll es eine verbindliche Alterskennzeichnung für 
Spiele und Filme im Netz geben.

Bis zu fünf Millionen Euro Bußgeld
Darüber hinaus sollen Kinder insbesondere vor Cy-
bermobbing, offener und verdeckter sexualisierter 
Anmache, vor gewaltverherrlichenden und radikali-
sierenden Spielen sowie vor Kostenfallen durch Apps 
und Online-Spiele geschützt werden. Bei Verstößen 
könnten Bußgelder von bis zu fünf Millionen Euro fällig 
werden. Laut dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz sind 
Plattformen seit 2017 zudem verpflichtet, Beiträge zu 
entfernen, die zum Beispiel wegen Volksverhetzung 
gegen das Strafrecht verstoßen. Sind sich die Be-
treiber nicht sicher, ob ein Beitrag rechtswidrig ist, 
können sie die Frage an die Freiwillige Selbstkontrolle 
Multimedia weiterreichen. Die FSM ist ein Zusammen-
schluss von Medienverbänden und Unternehmen der 
Online-Wirtschaft und im Prinzip ähnlich organisiert 
wie die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) oder 
die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK).

Das Kind liegt längst im Brunnen
Durch unterschiedliche Vorstellungen von Bund und Ländern gibt es keinen nennenswerten 
Fortschritt beim Schutz vor Pornografie und Rechtsextremismus im Internet.

»Daher wirken  
die Streitigkeiten  

zwischen Bund und 
Ländern so absurd:
Im Netz grassieren, 

Mord und Todschlag, 
Pornografie und 

Rechtsextremismus,
und die Behörden
zanken sich über

die Zuständigkeit.«

* Entwurf Zweites Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes 
(Referentenentwurf des BMFSFJ, Bearbeitungsstand 10.02.2020)
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entfernen.“ Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel 
einer wirkungsvollen Durchsetzung des Kinder- und 
Jugendmedienschutzes auch gegenüber auslän-
dischen Angeboten werde wieder nicht erreicht. 
Die Verbände erwarten zudem die Einrichtung von 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die Jugend-
schutzverstöße im Netz verfolgen.

Viele Fragen offen
Weitere Kritik kommt von der FSF. Was in Giffeys Ent-
wurf nach Modernisierung klinge – „ein einheitlicher 
Medienbegriff, sichtbare Kennzeichen auf Plattformen 
oder der Einsatz von Selbstklassifizierungssyste-
men“ –, wäre nach Ansicht von Geschäftsführerin 
Claudia Mikat ein Rückschritt, wenn das in weiten 
Teilen gut funktionierende Jugendschutzsystem im 
Rundfunk- und Telemedienbereich ignoriert würde.

Bereits heute sorgten die Privatsender dafür, dass 
Kinder oder Jugendliche „entwicklungsbeeinträch-
tigende Inhalte nicht wahrnehmen, indem sie ihre 
Programme durch Jugendschutzbeauftragte sichten, 
klassifizieren und technisch kennzeichnen lassen“; 
FSK-Freigaben würden übernommen, Zweifelsfälle 
der FSF zur Prüfung vorgelegt. Es sei problemlos 
möglich, die vorhandenen Kennzeichen auch auf 
Internet-Plattformen sichtbar zu machen. Kämen die 
Kennzeichen jedoch stattdessen in einem Prüfver-
fahren auf der Grundlage des Jugendschutzgesetzes 
oder durch ein von den Obersten Landesbehörden 
zertifiziertes, automatisiertes Klassifizierungssystem 
zustande, entstünde eine absurde Situation: Ein Pri-
vatsender könnte eine Kinderserie wie „Bob der Bau-
meister“ uneingeschränkt im Fernsehen ausstrahlen. 
Für eine Verwertung auf der Onlineplattform müsste 
die gleiche Serie jedoch mindestens ein staatlich 
sanktioniertes technisches System durchlaufen. 

Bei einem öffentlich-rechtlichen Anbieter dagegen 
könnte derselbe Inhalt von einer Redaktion bewertet 
und ohne Alterskennzeichnung in der Mediathek an-
geboten werden. Mikat wundert sich, warum eine 
sichtbare Orientierung in den Mediatheken von ARD 
und ZDF dagegen als nicht notwendig erachtet wer-
de, und das „in einer Zeit, in der Lizenzware von Platt-
form zu Plattform wandert.“

Der selbstverwaltete Jugendschutz bei ARD und ZDF 
ist ohnehin regelmäßig umstritten, wenn zum Beispiel 
ein „Tatort“ (wie zuletzt „Ich hab im Traum geweinet“ 
aus dem Schwarzwald) bedenkliche Szenen enthält. 

Tilmann P. Gangloff  
(Allensbach)

Ansonsten bleibt es den Betreibern selbst überlas-
sen, wie sie den Kinder- und Jugendschutz sicher-
stellen; Hauptsache, sie schaffen die technischen 
Voraussetzungen, dass sich Eltern besser als derzeit 
in die Aktivitäten der Kinder einschalten und sie steu-
ern können. Gerade in diesem Punkt hat der Entwurf 
jedoch eine eklatante Schwachstelle. Technischen 
Jugendschutz gibt es ja bereits: Das Jugendschutz-
programm JusProg verhindert, das Kinder auf be-
denkliche Internetseiten gelangen. Allerdings ist es 
den meisten Eltern nicht bekannt; entsprechend 
gering ist seine Verbreitung. Daher wirken die Strei-
tigkeiten zwischen Bund und Ländern aus Eltern-
sicht auch so absurd: Im Netz grassieren, überspitzt 
formuliert, Mord und Todschlag, Pornografie und 
Rechtsextremismus, und die Behörden zanken sich 
über die Zuständigkeit. Auch deshalb haben sich nun 
mehrere Fachverbände zu Wort gemeldet. Sie äußern 
ebenfalls Kritik am Arbeitsentwurf. Zwar erkennen die 
Organisationen aus den Bereichen Kinderschutz, Bil-
dung, Familien und Wirtschaft in einer gemeinsamen 
Erklärung den Versuch an, „von relevanten Internet-
diensten angemessene Vorsorgemaßnahmen zu ver-
langen“, aber sie stellen auch fest, dass mit Giffeys 
Entwurf „wesentliche Probleme erneut nicht gelöst“ 
würden. Sie kritisieren dabei insbesondere, dass El-
tern und Familien bei der Umsetzung des Jugendme-
dienschutzes zu Hause nicht genügend unterstützt 
würden. Jede Familie müsse sich auch künftig selbst 
darum kümmern, „für unterschiedliche Geräte mit 
verschiedenen Betriebssystemen passende Jugend-
schutzfilter auszuwählen und einzurichten.“

Lösung: Jugendschutzfilter?
Die richtige Lösung sehen die Unterzeichner der 
Erklärung in Jugendschutzfiltern, die wie in Groß-
britannien von den Internetanbietern zur Verfügung 
gestellt würden und nach eigenen Bedürfnissen 
konfiguriert werden könnten.  Außerdem vermissen 
sie „eine wirksame Durchsetzung des seit dem Jahr 
2003 bestehenden Verbotes, Kindern und Jugend-
lichen jugendgefährdende Inhalte im Netz anzu-
bieten.“ Die Verbände halten es „für unabdingbar, 
dieses Gesetz endlich wirken zu lassen.“ Obwohl 
es eine Vielzahl von anerkannten Techniken zur Al-
tersverifikation gebe, könnten Internetunternehmen 
„problemlos mit der Verbreitung von Pornografie 
auch mit Kindern und Jugendlichen Geld verdie-
nen.“ Des Weiteren zeige der Entwurf nicht, „wie 
es endlich gelingen soll, indizierte Musiktitel von 
großen ungeschützten Plattformen wie YouTube zu 
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„Egal, ob auf der Straße oder im Netz“ 
Das Jugendschutzgesetz soll demnächst auch Regelungen zum Internet enthalten.

 
Bundesministerin Franziska Giffey will das 
Jugendschutzgesetz an das Internetzeitalter 
anpassen. Ihrer Meinung nach ist der Bund 
„qua Verfassung für den Jugendschutz ver-
antwortlich, egal, ob auf der Straße oder 
im Netz“ (www.handelsblatt.de). Die ange-
peilte Reform des Jugendschutzgesetzes 
(JuSchG) stößt aber auf scharfe Kritik. 

Dank Netflix, ARD-Mediathek und Amazon 
ist es heute sehr viel einfacher geworden, 
Unterhaltungsmedien zu konsumieren. 
Das aktuell gültige Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) stammt jedoch aus einer Zeit, als 
Unterhaltung noch auf physische Daten-
träger gebannt war. Das Jugendschutzge-
setz regelt, ob Filme, Computerspiele oder 
andere Medien für Kinder und Jugendliche 
freigegeben werden. Es ist ein Gesetz voller 
Begriffe wie „Trägermedien“; ein Gesetz, 
dass Plattformen wie Facebook und You-
Tube gar nicht kennt. Plattformen also, die 
es seit der letzten Neufassung im Jahr 2002 
nicht gab. 

Reforminhalte
Die Bundesregierung hat deswegen im 
Koalitionsvertrag eine Reform des Geset-
zes beschlossen. Nun hat das zuständige 
Familienministerium einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf erarbeitet und an die 
Bundesländer und betroffenen Verbände ge-
schickt. Er beinhaltet tatsächlich eine ganze 
Reihe an Änderungen. Zentral sind vor allem 
die Abkehr von der Unterscheidung ver-
schiedener Ausspielkanäle, das stärkere Ein-
beziehen der neuen interaktiven Medienwelt 
von Facebook & Co. sowie die Umwandlung 
der BPjM zu einer Bundeszentrale für Kinder- 
und Jugendmedienschutz.

Verbände, Lobbygruppen, aber auch Juris-
ten und Behörden reagierten teils heftig auf 
die die Pläne. Es gibt aber auch Befürworter 
(siehe Kasten). Hier die Kernpunkte und die 
jeweilige Kritik zum neuen Jugendschutz-
gesetz.

Kritik am Medienbegriff
Bisher unterscheidet das Jugendschutz 
zwischen „Trägermedien“ und „Telemedien“. 
Trägermedien bezeichnen beispielsweise 
DVDs, VHS-Kassetten, CD-Roms, Bücher, 
Zeitschriften, quasi Dinge, die man in Hän-
den halten (oder tragen) kann. Telemedien 
sind dagegen Websites, Messenger oder 
Streamingdienste.

Während bisher durchaus teils unterschiedli-
che Regelungen für verschiedene Ausspielka-
näle galten, sollen diese nun unter dem Sam-
melbegriff „Medien“ zusammengefasst und 
auch weitgehend gleichbehandelt werden. Es 
soll also in Sachen Jugendschutz nicht mehr 
von Belang sein, ob ein Film nun auf Netflix, 
auf Youtube oder auf einer DVD erhältlich ist.

Der Rundfunk allerdings wird von der neuen 
„Medien“-Definition im Gesetzentwurf nicht 
erfasst, obwohl natürlich auch das Fernse-
hen zum Beispiel Filme und Serien zeigt. Die-
ser Kanal wird jedoch weiterhin gesondert 
betrachtet. Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk behält weiter seine Sonderrolle. Er soll 
seine Filme, Serien und Co. selbst einschät-
zen dürfen, während private Rundfunksen-
der sie Kontrollstellen vorlegen müssen.

Kritik am Medienbegriff kommt vor allem aus 
den Bundesländern: Die in Sachen Jugend-
medienschutz bei Filmen federführende 
Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz sieht den 
neuen „Medien“-Begriff laut einer Stellung-

nahme nicht klar definiert und eingegrenzt, 
was zu unklaren Zuständigkeiten im Ju-
gendschutz führen könnte.

„Interaktionsrisiken“
Der vielleicht wichtigste Punkt des Geset-
zesentwurfs ist, dass der Jugendschutz sich 
künftig nicht nur auf Inhalte beschränken 
soll. Während dieser bisher etwa prüft, ob 
Handlung, Bildsprache oder die Botschaft 
eines Films oder eines Computerspiels die 
Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen 
könnten, soll nun auch weitere Faktoren be-
rücksichtigt werden.

Konkret soll zum Beispiel nicht zum Kauf 
von Zusatzinhalten oder der längeren Nut-
zung einer App animiert werden. Auch ob 
Chatmöglichkeiten vorhanden sind oder ob 
die Nutzung getrackt wird, sind demnach 
künftig Kategorien für die Einstufung der 
Jugend(un)geeignetheit. 

Dennoch sehen Jugendschutzexperten bei 
dieser Neuregelung ein großes Problem: Die 

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, unter-
stützt die Gesetzesinitiative zur Verbesserung des Jugendschutzes im 
Internet. „Viele der Phänomene, gegen die die Novellierung endlich eine 
Handhabe liefert, sind auch antisemitisch. Das ist unerträglich und da-
gegen muss endlich konsequent vorgegangen werden.“
www.juedische-allgemeine.de

Lösungswege für einen effizienteren 
Jugendmedienschutz böten sich 
besonders durch eine zeitgemäße 
Erweiterung des bereits im Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag der Län-
der (JMStV) verorteten technischen 
Jugendmedienschutzes. Dieser sollte 
nicht nur Anbieter von Inhalten, son-
dern auch Geräte- und Softwareher-
steller und Hersteller von Betriebssys-
temen verpflichten, wenn über deren 
Produkte der Zugang ins Internet 
erfolgt. www.die-medienanstalten.de

Leider gelingt es dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf des Bundes nicht, 
die Erwartungen an einen solchen mo-
dernisierten Rechtsrahmen zu erfüllen. 
Besonders vermisst die USK echte 
medienkonvergente Regelungen, die 
Schaffung einheitlicher Ansprechpart-
ner, klare Verfahren und Zuständig-
keiten sowie die Sicherung erfolgreich 
bestehender Strukturen und Prozes-
se. Stattdessen kommt es zu Doppel-
regulierungen, weniger Transparenz, 
einer Desorientierung der Eltern sowie 
einer Schwächung der Selbstkontroll-
einrichtungen. www.usk.de
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in der Bevölkerung bekannten und akzep-
tierten Jugendschutz-Alterseinstufungen „ab 
0/6/12/16/18“ könnten dieser Neuregelung 
zum Opfer fallen und durch unübersichtliche 
neue Angaben ersetzt werden.

Allgemein dürfte es schwierig werden, nicht-
inhaltliche Kategorien wie Chat-Möglichkeiten 
und Co. in das vorhandene Altersschema ein-
zuordnen, zumal sich die Verfügbarkeit eines 
Chats im Gegensatz zum Inhalt eines Filmes 
durchaus schnell ändern kann. Die Vertreter 
der Selbstkontrollen äußern sich laut www.
br.de (Bay. Rundfunk) dahingehend, dass „dy-
namische Risiken (z. B. Interaktionsrisiken) mit 
Inhaltsrisiken im Rahmen der Altersbewertung 
vermengt werden, was Eltern verunsichern 
wird, anstatt Orientierung zu schaffen“.

Von der BPjM zur Bundeszentrale
Wer in den 2000er Jahren deutschen Gangs-
ta-Rap gehört hat, dem ist die Bundesprüfstel-
le für jugendgefährdende Medien kurz BPjM 
ein Begriff. Regelmäßig wurden Alben von 
Künstlern wie Sido und Bushido von der Be-

„Der Jugendschutz in Deutschland 
steckt seit vielen Jahren in der prädi-
gitalen Phase fest und muss dringend 
reformiert werden. Der aktuelle Entwurf 
ist kein Schritt nach vorn, sondern 
zwei zurück“, sagte Felix Falk, der 
Geschäftsführer der Games Branche/
game zu dem Gesetzentwurf. Die Spie-
lebranche kritisiert unter anderem die 
Pläne zur Alterskennzeichnung. 
www.heise.de / www.game.de

hörde indiziert, waren also erst ab 18 erhältlich 
und wurden mit einem Werbeverbot belegt.
Die Bundesprüfstelle soll laut dem Geset-
zesentwurf erweitert werden. An ihre Stelle 
wird eine neue größere Behörde gesetzt, die 
“Bundeszentrale für Kinder- und Jugend-
medienschutz“ heißen soll. Sie soll weiterhin 
über die Indizierung von Inhalten entschei-
den sowie Medienanbieter beim Jugend-
schutz beraten und unterstützen.

Darüber hinaus soll sie überprüfen, ob neue 
Vorgaben zum Schutz vor „Interaktions-
risiken“ eingehalten werden. So sollen etwa 
Websites ausreichende Möglichkeiten zum 
Melden potenziell gefährdender Inhalte bie-
ten, Risiken durch Voreinstellungen minimie-
ren und ihren aktiven Nutzern die Möglich-
keit geben, zum Beispiel beim Hochladen 
von Videos eine Altersfreigabeeinschätzung 
abgeben zu können.

Kompetenzverschiebung zum Bund?
Einer der entscheidenden Kritikpunkte am 
Gesetz ist für Verbände, Bundesländer 

und Experten diese neue Bundeszentrale. 
Die Bayerische Landeszentrale für neue 
Medien (BLM) sieht eine Kompetenzver-
schiebung weg von den Bundesländern hin 
zum Bund. Dies widerspreche nicht nur gel-
tendem Recht, sondern sei auch teuer. Mit 
der Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM) gebe es bereits ein entsprechendes 
Gremium, dass sich mit der neuen Bundes-
zentrale dann doppeln würde.

Unklarheiten und Kompetenzgerangel fürch-
tet auch die Staatskanzlei von Rheinland-
Pfalz. Auch sie sieht in ihrer Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf aufgrund fehlender 
Abgrenzungen und Vorgaben die Gefahr 
einer „Doppelregelung mit unterschiedlichen 
Aufsichtsstrukturen, was ebenfalls nicht im 
Sinne eines schlanken, transparenten und 
eindeutigen Jugendmedienschutzes sein 
kann“. 

Nur für Firmen mit deutschem Sitz
Das größte Problem des Gesetzesentwurfs 
dürfte jedoch die Tatsache sein, dass das Ge-
setz nur für Firmen mit Sitz in Deutschland gilt. 
Youtube, Amazon Prime, Netflix u. a. wären 
folglich von all den Neuregelungen nicht be-
troffen. Sie müssten wohl keine Alterskenn-
zeichnung vornehmen und auch sonst ihre 
Inhalte-Ausspielung nicht umstellen. Das 
Familienministerium sieht das im Entwurf 
anders. Mit Verweis auf das Netzwerkdurch-
setzungsgesetz ist dort angegeben, dass 
auch Anbieter ohne Sitz in Deutschland 
sich nach dem Jugendschutzgesetz richten 
müssten. Wie das gehen soll, bleibt zu-
nächst das große Geheimnis des Gesetzes.

Der Text basiert im Wesentlichen auf dem Artikel 
“Giffey will Jugendschutz reformieren – und erntet 
scharfe Kritik“, veröffentlicht auf der Internetseite des 
Bayerischen Rundfunks (www.br.de).

Der Entwurf verpasst die Chance, 
praxisnahe und zukunftsfeste Lösun-
gen hin zu einer vereinfachten Me-
dienkonvergenz zu entwickeln. Dazu 
braucht es eine kohärente Ordnung, 
in der Bundes- und Landesrecht in-
einander greifen, sich ergänzen und 
die Rechtsunsicherheiten sowie wi-
dersprüchliche Regelungen beseitigt 
werden. www.bitkom.org

Obwohl in der Begründung des Refe-
rentenentwurfs durchaus das Schutz-
bedürfnis bei Eltern und die Heraus-
forderungen für Eltern richtig erkannt 
werden, wird das Elternrecht auf 
Erziehung (Art. 6 (2) GG) nur zöger-
lich unterstützt. Ein wichtiger Ansatz, 
Störungen abzuwehren, unterbleibt. 
Netzanschlussfilter, die jeder Familie 
helfen würden, zu Hause ein kindersi-
chereres Internet zu haben, sind nicht 
angedacht. www.vbe.de (Verband 
Bildung und Erziehung mit mehreren 
anderen Verbänden)

Der ‘game’-Verband stellt mit seinen 
Einwänden gegen die Jugendmedien-
schutznovelle unter Beweis, dass diese 
Branche keinerlei Interesse an wirksa-
mem Schutz von Mädchen und Jungen 
vor Cybermobbing und Cybergrooming 
hat, sagte der Unabhängige Beauf-
tragte für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, 
dem RedaktionsNetzwerk Deutschland 
(RND). www.rnd.de

Übrigens: Änderungen an anderen 
Regelungen im Jugendschutzgesetz 
sind mit diesem Entwurf nicht vorge-
sehen. Dabei gibt es eine langandau-
ernde Kritik an mehreren Vorschriften, 
besonders bei den Aufenthalts- und 
Anwesenheitsbeschränkungen für 
Jugendliche, die teils nicht mehr in die 
Zeit passen, teils Lücken aufweisen.
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Interesse vor allem für  
Soft News
Die meisten Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland interessieren sich einer Um-
frage zufolge kaum für Nachrichten – und 
wenn, dann vor allem für Skurriles, Stars, 
Sport und Lifestyle. Das zeigt eine Sonder-
auswertung der repräsentativen „EU Kids 
Online-Befragung“ von 2019, die von der 
Deutschen Telekom-Stiftung kürzlich in Ber-
lin veröffentlicht wurde.

Den Ergebnissen der Befragung zufolge 
gaben zwei Drittel der 9- bis 17-Jährigen an, 
Nachrichten nie oder nur selten zu nutzen. 
Weniger als jeder zehnte (8 Prozent) infor-
miert sich täglich über aktuelles Geschehen. 
15 Prozent konsumieren Nachrichten we-
nigstens einmal die Woche. Mit steigendem 
Alter nimmt die Nachrichtennutzung aber 
zu. In der Gruppe der 15- bis 17-Jährigen 
gaben immerhin 41 Prozent an, sich täglich, 
fast täglich oder mindestens einmal pro Wo-
che über aktuelle Ereignisse zu informieren. 
Quelle: www.heise.de

Klimaschutz ein sehr 
bedeutendes Thema
Für die große Mehrheit der jungen Menschen 
in Deutschland ist Umwelt- und Klimaschutz 
ein bedeutendes Thema. Zu diesem Schluss 
kommt eine Jugendstudie des Instituts für 
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im 
Auftrag des Bundesumweltministeriums und 
des Umweltbundesamts. Demnach halten 
45 Prozent der Befragten den Schutz der 
Umwelt für sehr wichtig, weitere 33 Prozent 
für eher wichtig. Zudem kannten 80 Prozent 
der Befragten die Klimabewegung Fridays 
for Future. Rund ein Viertel beteiligte sich 
nach eigenen Angaben bereits an Fridays-
for-Future-Klimastreiks.  

Für die Erhebung befragte das IÖW im Früh-
ling 2019 insgesamt 1007 junge Menschen 
im Alter zwischen 14 und 22 Jahren in 
Deutschland mit einem Onlinefragebogen. 
Begleitet wurde die Erhebung von einem 
zehnköpfigen Jugendbeirat.
Quelle: www.zeit.de

Jugend-Kriminalität  
erledigt sich oft von alleine
Wer als Jugendlicher kriminell wird, bleibt es 
in der Regel nicht sein Leben lang. Forscher 
der Universitäten Münster und Bielefeld haben 
mit Hilfe einer Langzeitstudie das Vorurteil 
„einmal kriminell, immer kriminell“ widerlegt.

Zwar seien demnach Diebstahl oder einfache 
Gewaltdelikte im späten Kindes- und mittle-
ren Jugendalter nicht ungewöhnlich, erklärten 
die Forscher: Bei Jungen trifft das auf 28 
Prozent (Kinder), beziehungsweise 25 Prozent 
(Jugendliche) zu. Bei Mädchen sind es mit 22 
und 14 Prozent etwas weniger. Ab dem Ende 
des Jugendalters aber sind die allermeisten 
Mädchen und Jungen nicht mehr straffällig. 

Die Wissenschaftler um den Kriminologen 
Klaus Boers und den Soziologen Jost Rei-
necke haben von 2002 bis 2019 in Duisburg 
rund 3000 Personen zwischen dem 13. und 
30. Lebensjahr regelmäßig nach selbst be-
gangenen Straftaten, Einstellungen, Werten 
und Lebensstilen befragt. Das Ergebnis gli-
chen die Forscher mit dem Erziehungs- und 
Strafregister ab.

Durch den Einf luss von Eltern, Lehrern 
und Freunden und durch Vereine werden 
demnach soziale Normen nicht theoretisch 
erlernt, sondern durch eine pädagogisch an-
gemessene Reaktion auf Regelverletzungen, 
schreiben die Autoren in der Studie mit dem 
Titel „Kriminalität in der modernen Groß-
stadt“. Quelle: www.rp-online.de

Weniger Kinder und Ju-
gendliche im Krankenhaus
Im Jahr 2017 wurden rund 14.900 Kinder 
und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren 
wegen akuten Alkoholmissbrauchs statio-
när in einem Krankenhaus behandelt. Das 
waren zwar laut Statistischem Bundesamt 
(www.destatis.de) 1,6 Prozent weniger als 
2016. Allerdings hat sich die Zahl seit der 
Jahrtausendwende mehr als verdoppelt: Im 
Jahr 2000 waren knapp 7.000 Kinder und 
Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs sta-
tionär behandelt worden.
Der Geschlechtervergleich zeigt, dass Jun-
gen stärker zum Rauschtrinken neigen als 
Mädchen. 2017 wurden bezogen auf 100.000 
Einwohner*innen zwischen 10 und 17 Jahren 
258 Fälle gezählt, in denen Jungen wegen 
akuten Alkoholmissbrauchs in ein Kranken-
haus mussten. Bei den Mädchen lag der 
Wert bei 229 Fällen. Knapp 18  Prozent der 
Kinder und Jugendlichen, die wegen akuten 
Alkoholmissbrauchs stationär behandelt 
werden mussten, waren noch keine 15 Jahre 
alt. (JSF)

50 Jahre 
Aktion Jugendschutz Bayern
Die Aktion Jugendschutz, Landesarbeits-
stelle Bayern e. V. feierte anlässlich ihres 
Gründungstages am 10. November 1969 ihr 
50-jähriges Bestehen. Seitdem steht sie ganz 
im Zeichen der Präventionsarbeit, damit Kin-
der und Jugendliche befähigt werden, den 
vielfältigen Herausforderungen und Risiken in 
ihrer Lebenswelt gestärkt zu begegnen.

Neben der Herausgabe einer eigenen Fach-
zeitschrift „proJugend“, bietet sie Informati-
ons- und Arbeitsmaterialien, Fachberatung 
und Fortbildung für Fachkräfte in allen Fel-
dern der Jugendhilfe an. Ihre Themenschwer-
punkte sind Gewalt- und Suchtprävention, 
Prävention gegen Glücksspielsucht, Sexual-
pädagogik, Prävention gegen sexuelle Ge-
walt und Medienpädagogik/Jugendmedien-
schutz. Die Aktion Jugendschutz Bayern ist 
Trägerin des Projekts „Elterntalk“ und des 
Präventionsangebots „Freunde“.
www,bayern.jugendschutz.de

Neue Geschäftsführerin  
der BAJ
Maja Wegener ist seit März 2020 die neue 
Geschäftsführerin der Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 
Sie tritt damit die Nachfolge von Gerd En-
gels an, der nach 24-jähriger Tätigkeit als 
Geschäftsführer Ende Februar 2020 in den 
Ruhestand ging. www.baj-jugendschutz.de
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Auflagen beim Kollegah-
Konzert in Nürnberg
Nach Kritik an den Konzerten des Deutsch-
Rappers Kollegah hatte das Nürnberger 
Jugendamt Auflagen für seinen Auftritt Mitte 
Dezember letzten Jahres erlassen. Jugend-
liche zwischen 14 und 16 Jahren dürfen 
demnach nur mit erwachsener Begleitung 
rein, Jüngere haben keinen Zutritt. Kritik an 
dem Konzert übte unter anderem die Allianz 
gegen Rechtsextremismus in der Region 
Nürnberg. In Liedern und Videos transpor-
tiere Kollegah auch gewaltverherrlichende 
und sexistische Botschaften, sagte der Vor-
sitzende Stephan Doll laut Süddeutscher 
Zeitung (www.sueddeutsche.de).

Upskirting soll  
strafbar werden
Bildaufnahmen des Intimbereichs, das so-
genannte Upskirting, sollen strafbar werden. 
Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundes-
rates zur Änderung des Strafgesetzbuches 
vor (Drs. 19/15825). Danach macht sich 
strafbar, wer absichtlich eine Bildaufnahme 
des Intimbereichs einer anderen Person un-
befugt herstellt, indem er unter deren Beklei-
dung fotografiert oder filmt, oder eine der-
artige Bildaufnahme überträgt. Gleichfalls 
unter Strafe gestellt wird das Gebrauchen 
oder Zugänglichmachen einer solcherart 
hergestellten Aufnahme. Mit der Strafvor-
schrift soll dem Entwurf zufolge erreicht 
werden, dass das Unrecht derartiger Taten 
in das Bewusstsein der Bevölkerung ge-
bracht wird, potenzielle Täter abgeschreckt 
werden, ein wirksamerer Schutz der Opfer 
bewirkt wird und Täter auch strafrechtlich 
wegen eines Sexualdelikts zur Verantwor-
tung gezogen werden können.
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 1412

Cybergrooming:  
Versuch künftig strafbar
Die Ermittlungen im Kampf gegen Kin-
derpornografie werden erleichtert: Wie 
„Bundesrat-KOMPAKT“ mitteilte, hat der 
Bundesrat am 14. Februar die vom Bun-
destag beschlossenen strafrechtlichen Ver-
schärfungen beim Cybergrooming gebilligt. 
Danach ist künftig auch der Versuch eines 
sexuellen Kontakts zu Kindern im Internet 
strafbar. Die Tatsache, dass Täter entgegen 
ihrer Absicht nicht mit Minderjährigen, son-
dern tatsächlich mit Erwachsenen chatten, 
die sich zu Ermittlungszwecken als Kinder 
ausgeben, führt nicht mehr zur Straffreiheit. 
Bislang laufen strafrechtliche Ermittlungen in 
solchen Fällen ins Leere. (JSF)

Pornobranche droht  
Online-Werbeverbot
Ein einziger Satz könnte die deut-
sche Pornobranche in Not bringen: 
Eine geplante Änderung im Ju-
gendmedienschutz-Staatsver-
trag (JMStV) sieht nämlich vor, 
dass Porno-Angebote nicht mehr 
öffentlich im Internet beworben werden 
dürfen. Konkret heißt es in der Novelle, dass 
Werbung für Pornoseiten nur noch dann 
erlaubt ist, wenn ausschließlich volljährige 
Nutzer darauf zugreifen können. Bisher 
dürfen deutsche Porno-Anbieter im Netz 
werben, wenn die Werbung selbst als nicht 
jugendgefährdend eingestuft wird. Porno-
seiten selbst müssen aber abgeschottet 
sein für Nutzer, die noch keine 18 Jahre alt 
sind. Das muss der Betreiber per Ausweis-
kontrolle sicherstellen.
Quelle: www.spiegel.de

Höheres Abgabealter für 
Alkohol abgelehnt
Die Bundesregierung sieht keine Veran-
lassung, das Abgabealter für alle alkohol-
haltigen Getränke auf das 18. Lebensjahr 
heraufzusetzen. Es sei erfolgversprechen-
der, junge Menschen zu einem verant-
wortungsbewussten Umgang mit Alkohol 
anzuhalten und generell eine Sensibilität für 
die potenziellen Gefahren des Alkohols zu 
schaffen, heißt es in der Antwort (19/17102) 
der Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage (19/16750) der Grünen-Fraktion. (JSF)

Reform der Jugendhilfe 
auf den Weg gebracht
Die Kinder- und Jugendhilfe soll weiter-
entwickelt werden – das Bundesfamilien-
ministerium setzt dafür auf Dialog noch vor 
dem Gesetzgebungsprozess. Der Dialog 
wird nun mit einem Forschungsvorhaben 
weiter ausgeweitet, um die Perspektiven 
von Betroffenen stärker zu berücksichtigen. 
Im Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und 
SPD vereinbart, die Kinder- und Jugendhilfe 
weiterzuentwickeln und dabei besonders 
den Kinderschutz und die Unterstützung 
von Familien zu verbessern. Darüber hat 
der Bundestag am 21. Februar erstmalig 
beraten. Ziel ist eine Gesetzesinitiative zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe mit einer Reform des derzeit geltenden 
SGB VIII (Achtes Buch Sozialgesetzbuch).
Informationen auf 
www.mitreden-mitgestalten.de 
www.bmfsfj.de

Verbotene Organisationen
Die Tatsache, dass Kinder eigeninitiativ 
an problematischen Versammlungen 
teilnehmen, rechtfertigt nicht automa-
tisch die Annahme einer Kindeswohl-
gefährdung bzw. den Sorgerechtsent-
zug. Eltern müssen sich aber bemühen, 
dass ihre Kinder nicht an verbotenen 
Versammlungen teilnehmen und sich 
im Rahmen dieser nicht an strafbaren 
Handlungen beteiligen, den regelmäßi-
gen Schulbesuch sicherstellen und über 
die Umstände des in diesem Fall relevan-
ten PKK-Verbots aufklären. 
WAZ, 22.1.2020

„Künast-Beschluss“
Renate Künast hat mit ihrer Beschwerde 
in dem sogenannten Hate Speech-Ver-
fahren einen Teilerfolg erzielt. In sechs 
der 22 streitgegenständlichen Hass-
kommentare sei der Tatbestand der 
Beleidigung nun doch erfüllt, so das 
Landgericht.
LG Berlin, Beschl. v. 21.1.2020, 27 AR 17/19

Fehlende Kita-Plätze
Die Stadt Essen muss Zwangsgeld von 
1.000 Euro an die Landesjustizkasse 
zahlen, weil sie einem Kind keinen Kita-
Platz anbieten kann. Diese Strafgebühr 
kann beliebig of t beantragt werden 
und bis zu 10.000 Euro pro Zahlung 
betragen. Insgesamt klagen derzeit 67 
Familien gegen die Stadt. In Essen fehlen 
noch rund 2.000 Kitaplätze.  
www.WDR.de, 20.1.2020

Kopftuchverbot 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat die Verfassungsbeschwerde 

einer Rechtsreferendarin gegen 
das Verbot, als Vertreterin der 
Staatsanwaltschaft ein Kopftuch 

zu tragen, zurückgewiesen. Der 
hiermit verbundene Eingriff in die 

Glaubensfreiheit, die Ausbildungsfrei-
heit und das Allgemeine Persönlich-
keitsrecht sei durch die Grundsätze der 
weltanschaulich-religiösen Neutralität 
des Staates, die Funktionsfähigkeit der 
Rechtspflege sowie die negative Reli-
gionsfreiheit Dritter gerechtfertigt.
BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020, 2 BvR 1333/17
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Praxis

Corona
In der Zeit, in der wir diese 
Zeitschrift fertig stellen, ist 
es wichtig, dass alle Men-
schen zuhause bleiben, 
die zuhause bleiben kön-
nen, um die Ausbreitung 
des Coronavirus zu ver-
ringern. Dort kann es aber 
auch schnell zu anderen 
Problemen und Konflikten 
kommen. Diese Service-
telefone bieten hier Hilfe. 

FAQ und Materialien zum Coronavirus
Die Ausbreitung des Coronavirus wirft auch in der Kinder- und Jugendhilfe neue 
Fragen auf. Auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Fami-
lienrecht e.V. (DIJuF) finden sich ein FAQ zu den auftretenden rechtlichen Fragen 
sowie Materialien für Jugendämter sowie einen Materialpool, in dem hilfreiche Do-
kumente anderer Jugendämter (Mustervereinbarungen, Arbeitsanweisungen u. ä.) 
veröffentlicht werden. Das FAQ sowie der Materialpool werden laufend aktualisiert. 
www.dijuf.de

Hessen

Drastisches Mittel um Opfer zu schützen

Kreis Gütersloh

Stelle gegen Handysucht 
nicht bewilligt
Beim Kreis Gütersloh (NRW) wird es keine 
Stelle geben, um Kinder vor Handy- und 
Onlinesucht zu schützen. Ein entspre-
chender Antrag der SPD-Fraktion wurde 
unlängst vom Jugendhilfeausschuss ab-
gelehnt. Über die Bedeutung des Themas 
waren sich jedoch alle einig.

Zuvor hatte der 25-jährige Jan Michael 
Goldberg den Ausschussmitgliedern er-
läutert, warum die SPD gerne im Bereich 
„Jugendschutz“ eine Stelle für die Präven-
tion und Bekämpfung von Smartphone- 
und Internetspielsucht bei Kindern und 
Jugendlichen einrichten möchte: „Als ich 
selbst 11, 12, 13, 14 Jahre alt war, habe 
ich viel vor dem PC gesessen – ich war 
damals computerspielsüchtig“, gibt er zu. 
In Hochphasen habe er bestimmte Spiele 
mit seinen zwei Freunden rund um die Uhr 
gespielt – einer vormittags, einer nachmit-
tags, der Dritte nachts. „Diese Spiele sind 
so konzipiert, dass sie süchtig machen“, 
weiß er aus Erfahrung. Musste man damals 
noch einen stationären PC haben, habe 
sich das Thema heute verschärft – mit 
mobilen Endgeräten könne jederzeit und 
überall gespielt werden. 
Quelle: www.haller-kreisblatt.de

Mittelsachsen

Immer mehr  
Schulsozialarbeit
Schwerpunkte der sozialpädagogischen 
Arbeit in Schulen sind Konfliktbewältigung, 
Mobbing und Schulprobleme. An 37 mittel-
sächsischen Bildungseinrichtungen gibt es 
bereits derartige Angebote. Bezahlt wird 
das mit 2,3 Millionen Euro pro Haushalts-
jahr. Grundlage bildet die Förderrichtlinie 
Schulsozialarbeit des Freistaates Sachsen 
und ein Konzept zur Weiterentwicklung der 
Schulsozialarbeit. 

Neben der Möglichkeit zur informellen Bera-
tung gehören auch Präventionsveranstaltun-
gen zur Stärkung des Schulklimas oder des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
zu den Themenbereichen. Über den Ort 
Schule hinaus vermitteln die Fachkräfte Rat-
suchende auch an weiterführende Hilfen und 
pflegen die Zusammenarbeit mit den Eltern 
und weiteren Akteuren im Sozialraum der 
Kinder und Jugendlichen wie zum Beispiel 
Jugendclubs. 
Quelle: www.lvz.de (Leipziger Volkszeitung)

Einmal mehr hat dieser Fall gezeigt, welche 
Möglichkeiten der Rechtsstaat hat, wenn es 
darum geht, eine Straftat aufzuklären. Und, 
was mindestens ebenso wichtig ist: Opfer 
zu schützen. Niemand mag sich ausmalen, 
wie schlimm die psychischen Folgen eines 
sexuellen Übergriffs sind. Erst recht dann, 
wenn die Tat gefilmt wird und das Opfer da-
mit rechnen muss, dass das Video verbreitet 
wird. Kriminologen sprechen von einer Se-
kundärviktimisierung. Das heißt, das Opfer 
muss nicht nur die Tat selbst bewältigen, 
sondern auch noch damit leben, dass jedes 
Mal, wenn das Video auf dem Handy eines 
Mitschülers auftaucht, die Tat wieder gegen-
wärtig wird. Für die Opfer ist dieser Vorgang 
oft so schlimm wie das Verbrechen an sich. 

Dass die Polizei in solchen Fällen zu drasti-
schen Mitteln greift, wenn es rechtlich gebo-
ten ist, ist verständlich. Offenbar nur so kann 
man jugendlichen Mediennutzern vermitteln, 
dass auch sie sich strafbar machen, wenn 
sie solche Videos verschicken. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob sie das Opfer persönlich 
kennen oder nicht. Auch wenn der Einsatz 
keine gängige Praxis werden wird, so bleibt 
eine Hoffnung: dass Jugendliche sich künf-
tig überlegen, was sie sich auf dem Smart-
phone anschauen. Quelle: www.faz.net

Die Durchsuchung von Schüler-Handys 
nach einer Sexualstraftat hat für Empörung 
gesorgt. Die Mittel der Polizei scheinen 
drastisch, aber nur so verstehen die Ju-
gendlichen nach Meinung der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung offenbar die Folgen 
ihrer Mediennutzung.

Wenn die Polizei an eine Schule kommt, 
bleibt immer ein Rest Unbehagen. Schul-
leiter fürchten um den Ruf ihrer Einrichtung. 
Eltern klingeln Sturm. Vor allem dann, wenn 
sie wenig wissen und sich Gerüchte schnel-
ler verbreiten als Fakten. Wie schnell das 
geschehen kann, zeigt der Fall der Adolf-
Reichwein-Schule in NeuAnspach (Hoch-
taunuskreis/Hessen). Kaum dass die Polizei 
die Schule verlassen hatte, gingen Nach-
richten herum, es seien Beamte mit Waffe 
und Handschellen an der Schule gewesen.

Es klang, als sei ein Spezialeinsatzkom-
mando angerückt. Tatsächlich war die 
Polizeiaktion, bei der Dutzende Schüler be-
fragt und deren Handys gesichtet wurden, 
kein kleines Unterfangen. Aber diejenigen, 
die vorschnell Kritik äußerten und sich vor 
allem über Twitter empörten, verstummten 
schnell, als klar wurde, was der Hintergrund 
des Besuches war.
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AKSJ Brandenburg

Präsentation einer digitalen Gesellschaft

Jetzt für 2020 bestellen:

Alterskontrollscheibe  
Alkohol und Tabakwaren
Diese Drehscheibe ist für das Kas-
senpersonal bestimmt und erleichtert 
die Altersbestimmung beim Abgleich 
mit dem Ausweis. Außerdem kann so 
schneller erfasst werden was gekauft 
werden darf und was nicht.
www.drei-w-verlag.de                                  

2004  =16Jahre

2002  =18Jahre

ERLAUBT:Bier, Wein, Sekt, auch
 mit Limonade gemischt

GEBORENVOR DEM:

Heute – Tag und Monat

Alterskontrollscheibe
Das Jugendschutzgesetz beachten!

Lassen Sie sich von jungen Leuten den Ausweis zeigen!

12. 09.

Um eine weitere Nutzung der Drehscheibe zu ermöglichen, kann von der Internetseite www.drei-w-verlag.de eine PDF-Datei

mit den aktualisierten Jahreszahlen heruntergeladen werden.  © DREI-W-VERLAG GmbH •  Essen  •  Bestell-Nr.: 8003  
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ERLAUBT:Spirituosen, Alkopops und 
Mischungen mit Spirituosen

(Whisky, Gin, Tequila, Wodka-Lemon, Cola-Rum u.a.),
Tabakwaren

Düsseldorf

Nach Mobbing-Attacke: 
Aufarbeitung in der Schule
Anfang Februar sorgte das Max-Planck-
Gymnasium in Düsseldorf für Aufsehen. 
Schüler*innen sollen verunglimpfende Fotos 
ihrer Lehrpersonen in sozialen Netzwerken 
veröffentlicht und sie aufs Übelste beleidigt 
haben. Eine Woche später fand anlässlich des 
„Safer Internet Day“ ein Schülerworkshop im 
Auftrag von o2/Telefonica zum Thema Cyber-
mobbing statt.

Dabei wurde schnell klar: Mobbing zwischen 
Schüler*innen ist ein großes Thema. Bei einer 
Abstimmung während des Workshops zeigte 
sich deutlich: Mehr als die Hälfte der rund 80 
anwesenden Schüler*innen ist schon einmal 
mit Cybermobbing in Berührung gekommen.

Dass sich Cybermobbing aber nicht nur 
auf Gleichaltrige beschränkt, sondern auch 
Lehrkräfte treffen kann, wird öffentlich kaum 
thematisiert. Sophie Pohle vom Deutschen 
Kinderhilfswerk sagte dazu laut express.de 
(Düsseldorf): „Was gegen Lehrer passiert, 
wird oft nicht thematisiert und ist in der Dis-
kussion zum Cybermobbing noch gar nicht so 
präsent, dabei ist das Thema total relevant.“

Lehrern*innen wird meistens mehr Respekt 
entgegengebracht, deswegen gibt es da 
nicht so viele Fallbeispiele. Grundsätzlich 
muss es aber zum Thema werden, dass auch 
Lehrpersonen zur Zielscheibe von Cyber-
mobbing werden können.“
Quelle: www.express.de

Mülheim a.d.Ruhr

Kinder- und Jugendschutz: Enttäuschende Resonanz
Die jüngste Informationsveranstaltung des 
Mülheimer Sportbundes (MSB) gemeinsam 
mit der Stadt Mülheim an der Ruhr befasste 
sich mit dem Thema „Kinder- und Jugend-
schutz im Mülheimer Sport”.

Da nach wie vor zahlreiche Mülheimer Verei-
ne der bereits 2015 getätigten Aufforderung, 
eine Vereinbarung zum Tätigkeitsausschluss 
einschlägig vorbestrafter Personen gemäß 
§ 72a SGB VIII (Sozialgesetzbuch/siehe 
Kasten) zu unterschreiben, nicht nachge-
kommen sind, forderte der zuständige De-
zernent Marc Buchholz und der Vorsitzende 
des Stadtsportbundes Mülheim, Wilfried 
Cleven, die Vereine auf, diesem Versäumnis 
nachzukommen und luden sie gleichzeitig 
zu der Informationsveranstaltung zu diesem 
Thema ein.

Dass von rund 60 angeschriebenen Sport-
vereinen lediglich Vertreter/-innen von fünf 
Vereinen das Angebot wahrnahmen, sich 
ausführlich über das Thema „Kinder- und 

Jugendschutz” zu informieren und mit Ex-
perten auf diesem Gebiet in den Austausch 
zu kommen, sorgte bei Marc Buchholz und 
Wilfried Cleven für Enttäuschung.

„Gerade vor dem Hintergrund, dass die 
Vorsitzenden der Vereine in die Haftung 
genommen werden können, wenn im Rah-
men von Vereinsaktivitäten der Kinder- und 
Jugendschutz nicht gewährleistet wird, ist 
neben dem Schutz der Kinder das Thema 
von hoher Relevanz”, so Marc Buchholz.
Quelle: www.lokalklick.eu

Der § 72a SGB VIII wurde durch das 
Bundeskinderschutzgesetz neu gefasst und 
trat am 1. Januar 2012 in Kraft. Mit der 
Vorschrift wird das Ziel verfolgt, einschlä-
gig vorbestrafte Personen von der Wahr-
nehmung von Aufgaben in der Kinder- und 
Jugendhilfe fernzuhalten bzw. auszuschlie-
ßen und damit Kindeswohlgefährdungen 
vorzubeugen.

Wie sieht die digitale Gesellschaft der Zu-
kunft aus? Anlässlich des internationalen 
Safer Internet Day 2020 veranstaltete die 
Aktion Kinder- und Jugendschutz Branden-
burg e.V. (AKJS) im Februar einen Aktions-
tag zum Thema „digital future – Visionen für 
die digitale Gesellschaft“. Dort präsentieren 
Jugendliche ihre Ideen und Konzepte für 
eine digitale Gesellschaft der Zukunft, die sie 
in einem Ferienworkshop entwickelt haben, 
zum Beispiel solche wie „Demokratie und 
digitale Beteiligung“, „Meinungsfreiheit“ und 
„Datenschutz“. Entstanden sind verschie-
dene Medieninhalte (z. B. Videos, Blogs, 
Podcasts). AKJS-Geschäftsführer Klaus 
Hinze hob die Bedeutung dieses Projektes 

hervor: „Kinderrechten kommt im digitalen 
Zeitalter eine besondere Bedeutung zu. Des-
halb fordern wir Politik und alle gesellschaft-
lichen Gruppen auf, junge Menschen an 
den Entscheidungen über die Entwicklung 
der digitalen Gesellschaft zu beteiligen. Ein 
zeitgemäßer Jugendmedienschutz bezieht 
die Kinder und Jugendlichen ein, befähigt 
sie Medien verantwortungsvoll und ihren 
Bedürfnissen entsprechend zu nutzen und 
den bestehenden Gefährdungen im Netz wie 
CyberMobbing, Fake News, Hate Speech, 
oder der Konfrontation mit Pornographie, 
Extremismus, brutaler Gewalt kompetent zu 
begegnen.”
www.jugendschutz-brandenburg.de

Schirmherrin Landtagsvizepräsidentin Barabra Richstein begrüßt die Schülerinnen und Schüler im MIZ Babelsberg.
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Dokumentation

Cybermobbing kann jeden treffen, vor allem Kinder 
und Jugendliche. Eltern fühlen sich überfordert, an 
den Schulen fehlen Zeit und Mittel. Genau da setzt ein 
neuer Leitfaden an.

Kurz nach Schulbeginn ziehen sich manche Kinder 
und Jugendliche plötzlich zurück, sind niedergeschla-
gen, haben Schlafstörungen oder Bauchschmerzen 
und meiden den Kontakt zu ihren Freunden und Klas-
senkameraden. Erstaunlicherweise legen einige sogar 
Computer und Smartphone in die Ecke. Eltern sind 
zunächst ratlos. Doch deuten alle Symptome darauf 
hin, dass ihr Kind ein Mobbing-Opfer wurde. Smart-
phones und die Dauernutzung von Social Media ma-
chen aus kleinen Schulhof-Sticheleien schnell jenen 
omnipräsenten Psychoterror, aus dem manche keinen 
Ausweg mehr sehen.

„Die Grenzen zwischen Mobbing und Cybermobbing 
sind heute fließend“, so  Birgit Dittmer-Glaubig, Konrek-
torin der Münchner Mittelschule an der Simmernstraße. 
„Vieles fängt auf dem Schulhof an und wird dann im 
Internet weitergeführt.“ Eine Wochenstunde Informatik 
in den unteren Klassen ist jedoch zu wenig, um Kindern 
die nötige Kompetenz und das Selbstvertrauen zu ver-
mitteln, mit solchen Angriffen alleine fertig zu werden.

Dittmer-Glaubig setzt auf Prävention. Sie geht Proble-
men nicht aus dem Weg, sondern reagiert lieber pro-
aktiv und stellte daher ihre Schule mitten im European 
Cyber Security Month 2019 gerne für ein Experiment 

Eltern oft überfordert
Cybermobbing: Eine neue Checkliste soll jetzt helfen, wenn Ihr Kind gemobbt wird

zur Verfügung. Just an dem Tag, als im Ausschuss für 
Bildung und Kultus des Bayerischen Landtags das 
Thema „Mobbing in der Schule“ verhandelt wurde, 
wagte die Simmernschule auf der anderen Seite der 
Isar den Praxistest.

Chatten auf dem Stundenplan
Gemeinsam mit der Initiative „Deutschland sicher im 
Netz“ (DsiN) und dem Cybersicherheitsspezialisten 
Kaspersky ließ Online-Reputationsexperte Christian 
Scherg 30 Schüler der neunten Jahrgangsstufe in 
einem Experiment per Chat bestimmen, wohin die 
nächste Klassenfahrt gehen soll. Zur Wahl standen 
Berlin und der Münchner Vorort Poing, der allenfalls 
mit seinem Wildpark glänzt.

In einem engen Zeitrahmen sollten die Neuntklässler 
möglichst viele sachliche Gründe für ihren Favoriten 
finden und diskutieren. Doch was, wenn nach weni-
gen Minuten die Argumente ausgehen? Fängt dann 
einer an, im Chat persönlich und beleidigend zu wer-
den, machen sofort andere mit. Statt um Berlin oder 
Poing geht es plötzlich nur noch um Geld, Kleidung, 
Aussehen, Herkunft und Familie, also die typischen 
Angriffspunkte unter Jugendlichen.

„Für mich wären meine Eltern die ersten 
Ansprechpartner“
Natürlich hat Scherg, der sich sonst eher um die 
Reputation von Stars, Politikern und Unternehmen 
kümmert, dieses Verhalten im Anschluss ausgiebig 
mit den Schülern diskutiert. Die 14-jährige Zara brach-
te dabei das Problem auf den Punkt: „Im Internet wird 
echt viel falsch verstanden, und alles geht viel schnel-
ler als in der realen Welt rum“, sagt sie. Doch was tun, 
wenn man Opfer von Cybermobbing wird? „Reden 
hilft, und für mich wären meine Eltern die ersten An-
sprechpartner“. Yasmina (14), die ebenfalls am Experi-
ment teilgenommen hat, ergänzt: „Mit Lehrern oder 
Freunden zu reden, kann aber auch hilfreich sein“. Sie 
hat Cybermobbing als typisches Gruppenphänomen 
erkannt: „Wenn nicht jeder gleich auf den Zug auf-
springen würde, wäre echt viel geholfen.“

Auch Lehrerin Isabel Franz kennt krasse Beispiele von 
ihren Schülern. Das geht oft bis in die Nacht. „Wir stär-
ken präventiv in den unteren Klassen mit vielen Sozial-
projekten den gegenseitigen Respekt. Und Klassen-
chats nachts um drei sollte es sowieso nicht geben. 
Hier liegt aber die Verantwortung auch bei den Eltern.“

Eltern oft überfordert und ratlos
Kaspersky hat jüngst die Eltern schulpflichtiger 
Kinder in Deutschland zwischen 12 und 18 Jahren 
befragt. Demnach befürchtet nur etwa jeder Fünfte, 
dass sein Kind selbst zum Cybermobber werden 
könnte. Immerhin 40 Prozent machen sich Sorgen, 

»Vieles fängt auf 
dem Schulhof an und 
wird dann im Internet 

weitergeführt.«
Birgit Dittmer-Glaubig, 

Konrektorin

Cybermobbing-Broschüre
Informationen für Eltern und Fachkräfte. 
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen ist weit verbreitet. 
Dabei werden alle aktuellen Kommunikationsmittel einge-
setzt. Die scheinbare Anonymität des virtuellen Raums be-
günstigt boshafte Äußerungen in Chatrooms, sozialen Netz-
werken und auf Videoplattformen. Die betroffenen Mädchen 
und Jungen fühlen sich oft hilflos den Schikanen ausgesetzt. 
Die Broschüre zeigt, welche konkreten Möglichkeiten es gibt, 

um dagegen vorzugehen und wie Cyber-Mobbing vorgebeugt werden kann.  
24 S., Einzelpreis 1,50 €. (Siehe Bestellschein Seite 15)
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(Cyber)Mobbing auf der Spur
Pädagogisches Spiel
Das Spiel, für Kinder und Jugendliche ab der 5. bis 
ca. 9. Klasse entwickelt, versetzt sie in spezielle 
Mobbingsituationen. Dabei wird Ihnen ermöglicht, 
Gefühlslagen aus verschiedenen Perspektiven 
wahrzunehmen. Sie sollen dadurch auch unter-
schiedliche Handlungsalternativen reflektieren. 
Für Kinder und Jugendliche ist es spannend zu 
erfahren, wie andere die Situationen werten und 
welche Betroffenheiten bestehen. Das Spiel wird in 
der Jugendhilfe und Schule eingesetzt. 
Spielzeit 60-80 Min. 9-24 Spieler. Preis 19,80 €. (Siehe Bestellschein Seite 15)
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Pädagogisches Spiel:

Spielzeit: 60 bis 90 Minuten 
Alter:  ab Sekundarstufe I
Anzahl: 3 - 4 Gruppen
              (9 bis 24 Personen)

(CYBER)MOBBING 
        AUF DER SPUR



Die Checkliste „Cybermobbing – erkennen, reagieren, vorbeugen“ wurde in Kooperation mit Kaspersky erstellt.

  Strafrechtliche Schritte einleiten: Meist reichen zivil-

rechtliche Maßnahmen. Bei besonders schwerwiegenden 

Fällen – wenn zum Beispiel die Gefahr besteht, dass 

virtuelle Drohungen in die Realität umgesetzt werden – 

sollte die Polizei eingeschaltet werden. Wichtig hierfür 

ist die Dokumentation von Beweisen z.B. via Screen-

shots. Bei der Beurteilung kann auch ein*e Anwalt/ 

Anwältin hilfreich sein, um den Fall schließlich vor 

Gericht zu vertreten.

 

Weitere Infos zu rechtlichen Schritten von Dipl. Jur. Martin 

Weißborn unter:www.suxeedo.de/cyber/files/ebook.pdf
Auch iRights.info bietet als Informationsplattform zu  

rechtlichen Fragen in der digitalen Welt wichtige Tipps zum 

Umgang mit Cybermobbing: https://irights.info/artikel/ cyber-

mobbing-gegenmassnahmen/28563 

 

Ausführliche Infos für Pädagog*innen und Eltern zum Thema 

Cybermobbing bietet der Ratgeber von Klicksafe unter: 

www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/

ratgeber-cyber-mobbing/Das Handbuch „Was tun bei (Cyber)Mobbing?“ von Klicksafe 

gibt pädagogischen Fachkräften systemische Interventions- 

und Präventionsmethoden an die Hand sowie Praxisbeispiele 

zur Bearbeitung des Themas mit Kindern und Jugendlichen:

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mob-

bing/cyber-mobbing-was-ist-das/modul-was-tun-bei-cybermob-

bing/

Wie sehen Präventionsmaßnahmen aus?

Mögliche Präventionsmaßnahmen sind…  die Förderung von Medienkompetenz, um den Wert 

von persönlichen Daten und Datensparsamkeit zu 

vermitteln sowie technische Schutzmaßnahmen, wie 

Privatsphäre-Einstellungen, aber auch starke Passwörter 

zu erklären.

  die Aufklärung über Strafbarkeit, um zu verdeutlichen, 

dass Beleidigungen oder das ungefragte Verbreiten von 

Bildern und Videos auch online strafbar sein können.

  das gemeinsame Aufstellen von Regeln zur Medien- 

nutzung, zum Beispiel auch für den Klassenchat.
  die Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstwirksam-

keit, um ein selbstbewusstes und damit wirksames 

Auftreten in Cybermobbing-Situationen zu fördern.

Eltern und Pädagog*innen können Kinder und Jugendliche durch 

Aufklärung und Kompetenzförderung unterstützen.

  die Vermittlung sozialer und kommunikativer Kompe-

tenzen wie Konflikt- und Kritikfähigkeit, Einfühlungs- 

vermögen und Respekt, um zu verstehen, dass im  

virtuellen Leben dieselben Regeln für ein gutes Mitein-

ander gelten wie im Alltag und alle hierfür Verantwor-

tung tragen – auch Außenstehende, da sich die meisten 

Kinder und Jugendliche bei einem Vorfall in dieser Rolle 

wiederfinden werden.
  Anlaufstellen zu schaffen, z.B. Medienscouts in der 

Schüler*innenschaft, Vertrauensschüler*innen und 

 -lehr kräfte; aber auch Informationen verfügbar machen 

zu weiteren Beratungsstellen.  Fort-, Aus- und Weiterbildung zum Thema Cyber mobbing 

für Pädagog*innen und Multiplikator*innen in der 

Schüler*innenschaft, z.B. sogenannte Medienscouts oder 

Streitschlichter*innen.

Checkliste: Cybermobbing – erkennen, reagieren, vorbeugen
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  Informelle Aufforderung zur Unterlassung: Als ersten 
rechtlichen Schritt sollte der/die Täter*in per Brief, Mail 
oder im Gespräch zum Aufhören – einer sogenannten 
Unterlassung – aufgefordert werden und dabei eine Frist 
gesetzt bekommen, bis wann die Inhalte gelöscht werden 
müssen.

  Formelle Abmahnung: Sollte das Cybermobbing trotzdem 
nicht enden, gilt es, den/die Täter*in letztmalig ab- 
zumahnen. Die Abmahnung ist eine formelle Nachricht, 
wenn möglich als Brief, in der deutlich zum Ausdruck 
gebracht wird, welches Verhalten gemeint ist (am besten 
mit Belegen). Verbunden ist die Abmahnung ebenfalls 
mit einer Fristsetzung sowie der Aufforderung, eine 
rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, das Verhalten 
zu unterlassen: die sogenannte Unterlassungserklärung.

  Die Unterlassungsklage: Die Unterlassungsklage wird 
beim Zivilgericht erhoben und dient dazu, den/die 
Täter*in dazu verurteilen zu lassen, den in der Ab-
mahnung aufgestellten Forderungen nachzukommen. 
Kommt es zur Verurteilung, drohen rechtliche Folgen, 
wenn das Verhalten nicht geändert und die Inhalte nicht 
gelöscht werden.

  Die einstweilige Verfügung: Bei dringenden Notfällen 
stellt die einstweilige Verfügung ein Eilverfahren dar, 
das bei Gericht beantragt werden kann. Klageverfahren 
dauern dagegen meist länger. Auch bei der einstweili-
gen Verfügung muss die Abmahnung vorausgehen. Bei 
diesem Prozess macht es Sinn, eine*n Anwalt/Anwältin 
einzubeziehen.

 
Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige:

Persönliche Beratung von der Nummer gegen Kummer –  
für Kinder und Jugendliche unter 0800 1110333; 
für Eltern unter 0800 1110550 oder auch online unter:
www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html

Bei JUUUPORT beraten Jugendliche andere Kinder und  
Jugendliche bei Problemen im Web:  
www.juuuport.de/beratung/

Onlineberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie  
Beratungsstellendatenbank für Unterstützung vor Ort im 
ganzen Bundesgebiet vom Fachverband der Erziehungs-  
und Familienberatungsstellen: www.bke.de/

Beratungsangebot der Polizeilichen Kriminalprävention:  
www.polizei-beratung.de 

Wie kann man als Außenstehende*r helfen?

Als Elternteil oder Lehrkraft sollten Sie bei Verdacht auf Cybermobbing…

  das Gespräch suchen und soziale Unterstützung bieten: 
Sprechen Sie mit betroffenen Kindern und Jugend-
lichen offen über Ängste und Sorgen, ohne Vorwürfe zu 
machen. Verbündete sind eine große Stütze, um  Be- 
troffene zu stärken. Leiten Sie keine weiteren Schritte 
ein, ohne das Kind oder den/die Jugendliche*n selbst 
miteinzubeziehen.

  Ruhe bewahren: Vermeiden Sie eine Eskalation und 
unter stützen Sie den/die Betroffene*n darin. Niemand 
sollte vorschnell und/oder emotionsgeladen auf die 
Attacken reagieren; das kann unter Umständen die 
Intensität des Mobbings steigern. Wenn übergeordnete 
Autoritäten und Instanzen, wie z.B. Klassenlehrer*innen 
oder Schul leitungen, sich einschalten und klare Grenzen 
aufzeigen, kann das Problem oft besser gelöst werden.

  Beweise sichern: Erstellen Sie gemeinsam mit dem/der 
Betroffenen Kopien oder Screenshots von beleidigenden 
oder bedrohlichen Nachrichten, Bildern oder Chats.

  weitere Kontaktaufnahme verhindern: Sperren Sie 
gemeinsam mit dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen 
Accounts in Apps oder auf Plattformen, blockieren Sie 
einzelne Handynummern auf dem Smartphone. 

  Inhalte und Nutzer*innen melden: Nutzen Sie das Melde-
system, das viele Betreiber*innen von Websites und 
Apps bieten und zeigen Sie die Funktionsweise auch dem 
Kind bzw. der/dem Jugendlichen. So können Profile und 
beleidigende Inhalte gesperrt und/oder entfernt werden.

  das Umfeld miteinbeziehen: Cybermobbing ist ein Grup-
penphänomen und auch das „Publikum“ trägt Verant-
wortung. Arbeiten Sie die Geschehnisse gemeinsam auf. 
So kann auch das Gruppenklima verbessert werden. Be-
ziehen Sie auch weitere Personen wie Eltern, Lehrkräfte 
oder die Schulleitung ein. Oft können Vermittlungs-
aktivitäten helfen, da meist eine persönliche Beziehung 
zwischen Täter*in und Opfer besteht.

  Expert*innen aufsuchen: Vertrauenslehrer*innen, 
 Sozialarbeiter*innen, Medienpädagog*innen, Präven-
tionsbeauftrage der Polizei oder spezielle Beratungs-
stellen.

  sich selbst einen Überblick über Recht und Gesetz 
verschaffen: Cybermobbing an sich ist keine Straftat, 
kann aber Handlungen, die gegen das Gesetz verstoßen, 
beinhalten, wie Beleidigungen oder das ungefragte 
 Verbreiten von Bildern und Videos.

  auch über zivil- und strafrechtliche Schritte nachdenken 
(siehe rechte Spalte).

Was sind mögliche rechtliche Maßnahmen?

Zivilrechtliche Maßnahmen kann man grundsätzlich alleine, 
ohne Anwalt einleiten. Auch minderjährige Mobber*innen sind 
bei zivilrechtlichen Ansprüchen keinesfalls ausgenommen, da
die Deliktsfähigkeit nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch grund­ 
sätzlich schon mit der Vollendung des 7. Lebensjahres beginnt.

Checkliste: 
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ihr Kind könnte von anderen digital gemobbt wer-
den. Etwa 30 Prozent sind unbesorgt und fast jeder 
Fünfte hält Cybermobbing ohnehin für eine völlig 
überbewertete Gefahr. Echtes Problembewusstsein 
sieht anders aus.

Hinzu kommt auf Elternseite große Hilflosigkeit. Jeder 
Vierte wüsste nicht, was er seinem Kind raten sollte, 
würde es Cybermobbern zum Opfer fallen. 30 Pro-
zent würden in einem solchen Fall Instagram und Co 
ihrem Nachwuchs verbieten, 38 Prozent würden dies 
nicht tun und 39 Prozent öfter mit ihren Kindern über 
Cybermobbing sprechen. Damit handeln sie intuitiv 
richtig, denn „Verbote bringen nichts mehr, dieser Zug 
ist abgefahren“, so Konrektorin Dittmer-Glaubig. Die 
Schülerinnen Zara und Yasmina pflichten ihr bei. Der 
Verzicht auf Social Media mag kurzfristig die Gemüter 
beruhigen helfen, bietet aber dauerhaft eher weitere 
Angriffsflächen gegen Mobbingopfer.

Hilfestellung per Checkliste
Aufklärung tut also Not. Deshalb hat DsiN jetzt ge-
meinsam mit Kaspersky einen neuen Leitfaden er-
arbeitet, die „Checkliste Anti-Cybermobbing“. Drei in-
formative Seiten, die erklären, was Cybermobbing ist, 
wie man es erkennt und verhindert, was im Ernstfall zu 
tun ist und wo man sich Hilfestellung holen kann. „Wir 
engagieren uns seit Jahren gegen Cybermobbing, 
weil es ein Sicherheitsrisiko in der vernetzten Welt 
ist“, sagt dazu Anne Mickler, Leiterin Unternehmens-
kommunikation DACH bei Kaspersky. „Die Checkliste 
ist ein weiterer Baustein, Kenntnisse zu vermitteln und 
Bewusstsein zu schaffen, damit Verbraucher die 
Chancen der neuen Technologien nutzen können.“

„Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Kaspersky 
eine neue Checkliste herausgeben können“, ergänzt 
Nadine Berneis. Sie ist bei DsiN als Bereichsleiterin für 
junge Verbraucher zuständig und weiß, wie wichtig es 

ist, das Problem Cybermobbing rechtzeitig anzuspre-
chen. „Wenn ein Kind sein erstes Smartphone be-
kommt, müssen die Eltern mit dem Nachwuchs klä-
ren, welche Apps und Messenger installiert werden. 
Genauso wie Lehrer mit ihren Schülern gemeinsam 
die Regeln für die Nutzung eines Klassenchats auf-
stellen und dann auch technisch umsetzen sollten.“

Ursachen klären und Experten dazu holen
„Cybermobbing ist nicht nur ein Cyberthema“, sagt 
Kommunikationsexperte Scherg. Ursachen und 
Hintergründe liegen oft in der realen Welt. Außerdem 
spielt in der Schule die Anonymität der Angreifer 
kaum eine Rolle. Die Schüler wissen genau, wer wen 
disst. „Cybermobbing kann man nicht entkommen. 
Deshalb ist es so wichtig, sich in der realen Welt 
Schutz und Hilfe zu holen“, rät Scherg. Der Leitfaden 
gibt Tipps, welche Experten und Beratungsstellen 
hier in Frage kommen. „Doch auch die Betreiber der 
Plattformen dürfen nicht aus der Verantwortung ge-
lassen werden“, ergänzt er. Eltern, Schüler und Leh-
rer sollten die Meldesysteme kennen und in der Lage 
sein, Profile und beleidigende Inhalte zu sperren oder 
wieder zu entfernen.

Zara und Yasmina, die selbstbewussten Schülerinnen 
aus der Neunten, wissen längst, dass „Cybermobbing 
sehr schlimm enden kann“ und worauf es ankommt, 
genau das zu vermeiden. Der neue Leitfaden kann da-
für sorgen, dass bald alle Eltern und Lehrer nachziehen.

Thilo Ruf, München

Die Checkliste „Cybermobbing erkennen, reagieren, 
vorbeugen“ kann heruntergeladen werden: 

https://media.kasperskydaily.com/wp-content/up-
loads/sites/96/2019/10/17084201/DigiBitS_Checklis-
te_Cybermobbing_erkennen_reagieren_vorbeugen.pdf

»Cybermobbing kann 
man nicht entkom-
men. Deshalb ist es 

so wichtig, sich in der 
realen Welt Schutz 

und Hilfe zu holen.«
Christian Scherg

 

Betroffene neigen dazu…

  sich eingeschüchtert zurückzuziehen und abzuschirmen, 

um möglichst keine Angriffsfl
äche mehr zu bieten.

  ihr Verhalten zu ändern. Sie zeigen häufig eine große 

Niedergeschlagenheit, verlieren ihr Selbstvertrauen und 

ihre Lebensfreude und entwickeln Minderwertigkeits-

gefühle.

  plötzlich soziale Kontakte zu Klassenkamerad*innen bis 

hin zu engen Freund*innen zu meiden.

  ihren Konsum von Computer und Smartphone in 

  kürzester Zeit zu verändern und einzuschränken.

  Krankheitssymptome wie Übelkeit, Bauchweh, 

Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit

  oder andere körperliche Beschwerden zu zeigen oder 

auch vorzugeben.

Auf einen Blick:

Themen: Cybermobbing, digitale Kommunikation, Soziale Medien

Vorkenntnisse: keine

Medienkompetenzen:  Kommunizieren,  Reflektieren,  Schützen

Fachbereich: Medienbildung

Weitere Hinweise, wie man Cybermobbing die Stirn bietet, 

hat IT-Sicherheitsexperte Kaspersky zusammengefasst:  

https://kas.pr/cybermobbing 

Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend hat eine Übersicht mit Tipps erstellt:

www.bmfsfj.de/blob/100152/a54cc3467808a0ff3332625751

8af6c4/ cyber-mobbing-informationen-data.pdf

Cybermobbing ist ein Gruppenphänomen

Beim Cybermobbing besteht meist eine persönliche Beziehung 

zwischen Täter*innen und Betroffenen. In der Regel gibt es 

wenige aktive Täter*innen. Daneben sind meist aber weitere 

bekannte oder auch unbekannte Personen beteiligt, indem sie 

das Publikum bilden oder auch Bilder liken und weiterleiten.

Außerdem gibt es eine Anzahl an schweigenden Mitläufer*in-

nen. Die Ursachen für Mobbing sind sehr vielfältig und haben 

zum Beispiel mit dem Kommunikationsklima oder Macht-

strukturen innerhalb einer Schulklasse oder den sozialen 

Kompetenzen Einzelner zu tun.Was ist Cybermobbing?

Woran ist Cybermobbing zu erkennen?

Cybermobbing oder auch Cyberbullying genannt…

  bezeichnet die absichtliche Beleidigung, Bedrohung, 

Bloßstellung oder Belästigung durch moderne  

Kommunikationsmedien – hauptsächlich über SMS oder 

Messenger-Dienste, aber auch in Foren oder Chats und 

insbesondere in Sozialen Netzwerken über einen län-

geren Zeitraum.

  kann jederzeit und überall passieren und rund um die 

Uhr in das Privatleben eingreifen.

  bietet kaum eine Rückzugsmöglichkeit für Betroffene.

  kann sich extrem schnell verbreiten und ein unüber-

schaubar großes Publikum erreichen.

  ist e
in Gruppenphänomen, da es oft erst bei einem  

„Publikum“ dazu kommt.

  läuft meist anonym ab und führt so zu einer niedrigeren 

Hemmschwelle aufseiten der Täter*innen.

  geht oft von Täter*innen aus dem persönlichen Umfeld 

der Betroffenen aus.

  tritt
 meist parallel zu Mobbing auf.

  kann nachhaltig wirken und Betroffene immer wieder 

einholen, denn das Internet vergisst n
ichts.

  kann auch Folge mangelnder Reflexion sein.

Die Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf Cyber­

mobbing können sehr unterschiedlich ausfallen.

Hänseleien und Ausgrenzung sind keine Neuheiten auf Schul­

höfen. Aber mit dem Beginn des Internet­Zeitalters hat diese 

Thematik eine ganz neue Qualität bekommen, denn Mobbing 

hört nicht mehr an den Toren der Schulen auf, sondern setzt 

sich digital in der schulfreien Zeit fort.

Mehr Informationen zu den rechtlichen Hintergründen   

und der Frage, ob Cybermobbing strafbar ist, sind auf der 

Seite von polizeifürdich.de zu finden:

www.polizeifürdich.de/deine-themen/handy-smartphone- 

internet/cybermobbing.html

Checkliste: 

Cybermobbing – erkennen, reagieren, vorbeugen
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Essstörungen
Immer mehr Menschen sind 
übergewichtig. Gleichzeitig 
wird ein Schönheitsideal pro-
pagiert, das Schlanksein als 
anzustrebenden Zustand an-
preist. Unter anderem auf-
grund dieses Widerspruchs 
treten gehäuft Essstörungen 
auf. Jugendliche und junge Erwachsene 
sind davon besonders stark betroffen. In der 
Schriftenreihe ElternWissen des AGJ Fach-
verbandes in der Erzdiöziese Freiburg ist eine 
neue Ausgabe zum Thema Essstörungen er-
schienen. www.agj-freiburg.de

Gefährdungsatlas
Der Gefährdungsatlas 
ist erstes Ergebnis des 
bei der Bundesprüfstel-
le angesiedelten Strate-
gieprozesses „Digitales 
Aufwachsen. Vom Kind 
aus denken. Zukunfts-
sicher handeln.“ Auf der 
Grundlage der Mediennutzungsrealität von 
Kindern und Jugendlichen gibt er Orien-
tierung über Medienphänomene, den mit 
ihnen verbundenen Gefährdungen sowie 
gegebenenfalls auch Entwicklungschancen 
für Kinder und Jugendliche und nimmt eine 
kinderrechtliche Einordnung der Herausfor-
derungen an den Jugendmedienschutz vor. 
www.bundespruefstelle.de

Materialien
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Gefährdungsatlas
Digitales Aufwachsen. Vom Kind aus denken. Zukunftssicher handeln.

Cybermobbing
Die aktualisierte Broschüre 
informiert Eltern und Bezugs-
personen über das Phäno-
men Cybermobbing, erklärt 
die Mechanismen von Ge-
walt im digitalen Raum und 
zeigt Möglichkeiten auf, wie 
Kinder und Jugendliche sich 
möglichst geschützt im Internet bewegen 
können. Herausgeber: Kath. LAG Kinder- 
und Jugendschutz NRW, Münster, www.
thema-jugend.de

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis –KJug 1/2020

Suizid - Prävention und Beratung
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ), Berlin, 
kjug@bag-jugendschutz.de, www.kjug-zeitschrift.de

AJS FORUM 1/2020

Fachzeitschrift der AJS NRW
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW, Köln,  
Jahresabo (4 Ausgaben) 12 Euro inkl. Versandkosten   
www.ajs.nrw.de 

ajs-informationen 2/2019

Kinder - Rechte - Schutz
Herausgeber: Aktion Jugendschutz (ajs) Baden-Württemberg, Stuttgart 
Einzelheft 4 Euro zzgl. Versandkosten  
www.ajs-bw.de

Thema Jugend 4/2019

Kinder haben Rechte
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und  
Jugendschutz NRW e.V., Münster, Einzelheft 2 Euro zzgl. Versandkosten, 
www.thema-jugend.de

proJugend 1/2020 

Prävention von Cannabiskonsum
Evidenzbasierte und praxiserprobte Programme
Herausgeber: Aktion Jugendschutz Bayern e. V., München
Einzelheft 3,40 Euro, www.aj-bayern.de
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Kidfluencer*innen:  
Arbeit oder Kinderspiel?
Grundschulkinder zocken oder packen Spielzeug aus, 13-Jährige be-
zeichnen sich als Lifestyle-Blogger*innen und werben für Modemarken. 
Was für die Akteur*innen vor allem Spaß und Freude am (finanziellen) 
Erfolg zu sein scheint, ist aus pädagogischer und arbeitsrechtlicher 
Sicht problematisch.   ➞ weiter auf Seite 4

Brief an meine Tochter
Aus Sorge angesichts rassisti-
scher Ausschreitungen schreibt 
eine Mutter einen Brief an ihre 
Tochter, der ihr Mut machen 
soll, an sich zu glauben und ihre 
Mitmenschen zu respektieren.  
➞ mehr auf Seite 8

Demokratie rockt – Peer-Scouts in Aktion

www.ajs.nrw

Weitere Themen:

➞ Seite 6   
Respektvoll miteinander –  
online und offline

➞ Seite  12
LOVE-Storm gegen Hass und 
Mobbing

➞ Seite  13
Neues Vorgehen gegen  
Kindesmissbrauch

Achtung bei  
Falschmeldungen  

zu Coronavirus
„Alle 15 Minuten Wasser trin-
ken hilft gegen Infektion“, 
„5G-Strahlung aktiviert Co-
ronavirus“ – solche Meldun-
gen in Sozialen Medien oder 
Kettenbriefe in WhatsApp 
verunsichern viele Menschen. 
Woher die Nachrichten kom-
men, ist häufig unklar. Durch 
Hinweise wie etwa „Forschun-
gen haben ergeben…“ wirken 
sie zunächst seriös. 

Es lohnt sich, Postings oder 
weitergeleitete Nachrichten auf 
ihren Ursprung hin zu prüfen. 
Bei correctiv.org (Recherchen 
für die Gesellschaft) und mi-
mikama.at (Verein zur Aufklä-
rung über Internetmissbrauch) 
werden die vielen Meldungen, 
die zum Coronavirus aktuell 
verbreitet werden, nach Fakt 
oder Fake geprüft. Gesicherte 
Informationen gibt es darüber 
hinaus beim Bundesministe-
rium für Gesundheit und beim 
Robert-Koch-Institut.

Hilfreich ist in diesen Tagen, 
nur die wichtigsten Informa-
tionen einzuholen und „Nach-
richtenhygiene“ zu betreiben.

Demokratieförderung ist ein 
Begriff, der mittlerweile häufig 
fällt, wenn Ansätze der Radika-
lisierungs- bzw. Extremismus-
prävention diskutiert werden. 
Zentral ist die Idee, dass die 
Vermittlung demokratischer 

Werte einer möglichen Hinwen-
dung zu undemokratischen 
Idealen vorbeugen könnte. Ein 
Projekt für Jugendliche in Selm 
führt spielerisch an demokrati-
sche Werte heran. 
 ➞ weiter auf Seite 10
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Kinder – Rechte – Schutz
Prof. Dr. Jörg Maywald

Recht haben und Recht bekommen – der Kinderrechtsansatz  

in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Elke Sauerteig

Jugendschutz und Kinderrechte

Drogen- und Suchtbericht 2019 
Der Drogen- und Suchtbericht 2019 zeigt aktuelle Trends und Prävalenzen 
auf, sowohl bei den illegalen als auch bei den legalen Substanzen. Darüber 
hinaus bietet er einen Überblick über alle neuen gesetzlichen Regelungen 
und Projekte beim Thema Drogen und Sucht. www.drogenbeauftragte.deDrogen- 

und Suchtbericht
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Glossar

Jugendmedienschutz 
Als Jugendmedienschutz bezeichnet man alle Initiati-
ven und Maßnahmen, die sich mit dem Schutz junger 
Menschen vor gefährdenden Einfl üssen durch Medien 
(Druckmedien, Filme, Fernsehen, Hörfunk, Spielesoft-
ware und Internetinhalte) befassen: gesetzliche Rege-
lungen, Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen, Aufklä-
rung, Information und im Sinne eines erzieherischen 
Jugendmedienschutzes auch die bewusste Befassung 
mit Gefährdungspotentialen. Aufgabe des Jugendme-
dienschutzes ist es, Medieninhalte auf ihr Gefähr-
dungspotenzial hin zu beurteilen und deren öffentliche 
Verbreitung zu regeln. Davon zu unterscheiden ist die 
Medienpädagogik, bei der der refl ektierte Umgang mit 
Medien angeleitet wird und erzieherische Perspektiven 
im Vordergrund stehen.

Jugendschutzgesetz – JuSchG
Das Jugendschutzgesetz enthält Regelungen, die Kin-
der und Jugendliche vor negativen Einfl üssen auf ihre 
Entwicklung schützen sollen. Diese beziehen sich vor 
allem auf den öffentlichen Raum und gehen davon aus, 
dass der private – und in spezifi scher Weise geschütz-
te – Raum bei jungen Menschen insbesondere durch die 
Eltern angemessen gestaltet wird. Das Gesetz regelt u. a. 
den Verkauf, die Abgabe und den Konsum von Tabak, 
E-Zigaretten, E-Shishas und Alkohol und die Abgabe von 
Filmen und Computerspielen sowie den Aufenthalt in 
Gaststätten und bei öffentlichen Tanzveranstaltungen. 
Es orientiert sich hierbei über altersspezifi sche Rege-
lungen am Reifegrad der jungen Menschen und an der 
Begleitung durch personensorgeberechtigte oder erzie-
hungsbeauftragte Personen.

Quelle: Glossar Kinder- und Jugendschutz 
(www.bag-jugendschutz.de)

Studien / Projekte

Studie-LeiSA
Ziel der LeiSA-Studie ist es, zu erforschen wie Leichte 
Sprache im Arbeitsumfeld die Teilhabemöglichkeiten 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten verbessern 
kann.

Forschungsprojekt zur Prüfung von 
Texten in Leichter Sprache
Wie werden Texte in Leichter Sprache überprüft? 
Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe beauftragte 
Sprach- und Sozialwissenschaftler/-innen der Univer-
sität Leipzig, um diese Fragestellung zu beantworten.

Internet (in Leichter Sprache)

www.leichte-sprache.de 
Regeln für Leichte Sprache

www.uni-hildesheim.de/leichtesprache/
Forschungsstelle Leichte Sprache, Institut für Überset-
zungswissenschaft und Fachkommunikation der Uni-
versität Hildesheim

www.ins-netz-gehen.de/leichte_sprache
Auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung werden Informationen zum Um-
gang mit dem Internet in Leichter Sprache zur Verfü-
gung gestellt.

www.ich-kenne-meine-rechte.de  
Ich kenne meine Rechte (in Leichter Sprache)

www.bundespruefstelle.de/bpjm/meta/
leichte-sprache
Auf der Internetseite der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien werden deren Aufgaben erklärt 
und erläutert, was jugendgefährdende Medien sind.

www.familienratgeber.de/themen.php
Auf der Internetseite werden Informationen, Rat und 
Adressen für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige zur Verfügung gestellt.

www.lebenshilfe.de/woerterbuch/
Im Wörterbuch fi nden sich schwierige Wörter leicht 
erklärt. Hrsg.: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Mar-
burg

Dossier 
Leichte Sprache
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Kinder und Jugendliche wachsen heute mit einem brei-
ten Spektrum an Medien auf: Zum Fernsehen, dem 
Radio und der Spielkonsole sind in den vergangenen 
Jahren Tablets und Smartphones getreten. Soziale 
Netzwerke wie Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat 
haben grenzüberschreitenden Charakter. Streaming-
Dienste, wie beispielsweise Netfl ix bieten quasi »rund-
um-die-Uhr« Filme und Unterhaltung. Dass es sich da-
bei nicht immer um Angebote handelt, die bedenkenlos 
konsumiert werden können, ist eine Tatsache. 

Demgegenüber stehen die Chancen und Möglichkeiten, 
die die Medien bieten. Für Eltern und Pädagoginnen und 
Pädagogen ist es eine wichtige Aufgabe, Kindern und 
Jugendlichen den Zugang zu Medien zu ermöglichen 
sowie ihnen den kompetenten Umgang mit diesen zu 
vermitteln. So fordert beispielsweise Artikel 17 der UN-
Kinderrechtskonvention den Zugang zu Medien für alle 
Kinder und Jugendlichen. 

Medienerzieherische Angebote sind daher dringend 
notwendig, denn die »digital natives« müssen medien-
kompetent handeln und konsumieren (lernen). Und 
auch Eltern müssen im Rahmen von Elternarbeit für 
die Mediennutzung ihrer Kinder sensibilisiert werden. 
Darüber hinaus ist es wichtig, Eltern über die Vielzahl 
von Medien zu informieren, die Kinder und Jugendliche 
tagtäglich nutzen. Die Landesarbeitsgemeinschaften/ 
Landesstellen für Kinder- und Jugendschutz bieten hier-
zu verschiedene Maßnahmen, Publikationen und Infor-
mationen an, z. B. Elterntalk und Eltern-Medien-Trainer.

Grundlegende Informationen zu den gesetzlichen Rege-
lungen im Medienbereich bietet das Plakat im Innenteil. 
Hier werden Altersfreigaben, Zeitgrenzen bei Filmen, 
Computerspielen usw. anschaulich dargestellt und er-
läutert.

Das Plakat im Innenteil des Dossiers richtet sich an alle 
Jugendlichen und insbesondere an:
• Menschen mit geistiger Behinderung oder 

Lernbehinderung, 

• Menschen, die nicht gut lesen und schreiben 
können, 

• Menschen, die nicht gut Deutsch können, 
• Menschen, die Gebärdensprache sprechen.

Durch Leichte Sprache sollen Menschen mit Beeinträch-
tigung selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teil-
haben können. Mit dem vorliegenden Dossier wollen wir 
diesem Anspruch gerecht werden und das Thema Me-
dien und Jugendmedienschutz in Leichte Sprache 
»übersetzen«. 

Das Dossier bietet eine komprimierte Zusammenstel-
lung für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen, die mit betrof-
fenen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
arbeiten. Darüber hinaus bietet es Eltern, die entweder 
selbst betroffen sind oder Kinder mit einer geistigen Be-
hinderung oder Lernbehinderung haben, eine Möglich-
keit zum Thema Medien in einen Dialog zu treten. 

Das Dossier ist in Zusammenarbeit zwischen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
und der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. erarbeitet 
worden. Der Innenteil wurde von Expertinnen und Ex-
perten geprüft. Die Piktogramme wurden von Reinhild 
Kassing (www.leichtesprachbilder.de) entwickelt.

Literatur / Broschüren 
(Auswahl)

Computer-Spiele in der Familie – Tipps für Eltern
Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz Nordrhein-Westfalen 
und der Spieleratgeber NRW haben 
eine Broschüre in Leichter Sprache er-
stellt. Darin fi nden sich verständliche 
Informationen und alltagstaugliche 

Tipps zum Umgang mit digitalen Spielen in der Familie. 
Die Broschüre ist der erste medienpädagogische Rat-
geber zum Thema, der in Leichter Sprache verfasst ist. 
  www.ajs.nrw.de/leichte-sprache-computer-spiele-
in-der-familie-tipps-fuer-eltern

Kinder-Rechte in Leichter Sprache
Anlässlich der Jubiläen 30 Jahre Kinder-
rechtskonvention und 10 Jahre Behin-
dertenrechtskonvention in Deutsch-
land im Jahr 2019 hat der AWO Bun-
desverband und das Bundesjugend-
werk der AWO eine Übersetzung der 

Kinderrechte in Leichter Sprache veröffentlicht.
https://www.awo.org/sites/default/files/2019-08/
AWO_UN_Broschuere_web_260719_Ansicht_aktuell
_0.pdf

einfach Internet: Online-Leitfäden in einfacher Sprache
Die Internet-Leitfäden der Bundeszentrale 
für politische Bildung (bpb) sind für alle 
Menschen, die noch keine Erfahrungen 
mit dem Internet gemacht haben. Einfache 
Sprache soll dabei helfen, Informationen 
besser zu verstehen. Von Anfang an haben 
Menschen mit Lernschwierigkeiten mitge-

arbeitet und sie geprüft.
In der Reihe »einfach POLITIK« sind folgende Broschü-
ren erschienen: 
• einfach ONLINE 
• einfach INTERNET 
• einfach YOUTUBE
• einfach WHATSAPP
• einfach TWITTER
• einfach INSTAGRAM
 ht tp://w w w.bpb.de/ler nen/dig itale -bildung
/medienpaedagogik/214270/einfach-internet-online-
leitfaeden

Jugendschutz in Leichter Sprache  – Dossier
Das Dossier ist in Zusammenarbeit zwischen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
und der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. erarbeitet 
worden. Es richtet sich vor allem an Menschen mit Be-
einträchtigung. Fachkräften in der Kinder- und Jugend-
hilfe sowie Lehrerinnen und Lehrern an Förderschulen, 
die mit betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen arbeiten, bietet das Dossier einen guten 
Einstieg in das Thema Jugendschutz. 
  http://www.bag-jugendschutz.de/PDF/Dossier-
leichte_Sprache_online.pdf

Elternratgeber in Leichter Sprache
Das Jugendamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bietet 
Elternratgeber in Leichter Sprache zu den Themen Dro-
gen, Internet, Sexualität, Taschengeld und Verträge an.
 https://www.rbk-direkt.de/Dienstleistung.aspx?
dlid=636

Medienkontroll-Institutionen

Kino und DVD sowie fsk.online Freiwillige Selbstkon-
trolle der Filmwirtschaft (FSK): www.fsk.de 
Computerspiele (offl ine) sowie usk.online Unterhal-
tungssoftware Selbstkontrolle (USK): www. usk.de
Indizierungen Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien (BPjM): www.bundespruefstelle.de
Fernsehen  Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF): www.fsf.de
Internet Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dien-
steanbieter (FSM): www.fsm.de 
Zusammenschluss der Landesmedienanstalten  Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM): www.kjm-
online.de 
Jugendgefährdungen im Internet  jugendschutz.net: 
www.jugendschutz.net

Ansprechpartnerinnen

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
e.V. Berlin
www.bag-jugendschutz.de
www.jugendschutz.de

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Berlin
www.lebenshilfe.de
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Leichte Sprache
Dieses Dossier infor-
miert über die gesetz-
lichen Regelungen zum 
Jugendmedienschutz 
in le ichter Sprache. 
Fachkräften in der Kin-
der- und Jugendhilfe 
sowie Lehrpersonen an 
Förderschulen, die mit betroffenen Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
arbeiten, bietet der Ratgeber einen guten 
Einstieg in das Thema Jugendmedienschutz. 
Auch Eltern mit Beeinträchtigungen oder 
Kinder mit einer geistigen Behinderung oder 
Lern-Behinderung können darüber in einen 
Dialog treten. www.bag-jugendschutz.de

Digitale Spiele
Die Broschüre „Digita-
le Spiele – Pädagogisch 
beurteilt“ (29. Ausgabe) 
soll Eltern und Erziehern/-
innen eine Hilfestellung 
im Umgang mit digita-
len Spielen geben. Neben 
praktischen Hinweisen z.B. auf Chatfunk-
tionen und mögliche Zusatzkosten gibt es 
ebenso eine Altersempfehlung. Die Bro-
schüre erscheint in Kooperation der Stadt 
Köln mit dem Spieleratgeber-NRW und wird 
vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen, und Jugend gefördert.
Bezug: www.bmfsfj.de

Umgang mit Hass
Hate Speech, Hassrede 
im Internet, ist längst zum 
Massenphänomen gewor-
den. Die Handreichung 
dient der Prävention und 
Hilfestellung. Sie bietet 
einen knappen Einstieg in 
das Themenfeld und konzentriert sich auf 
Praxistipps: Wie analysiere ich Hate Speech 
und Shit Storms? Wie schütze ich mich und 
meine Organisation im Vorfeld? Was tun im 
akuten Fall? Welche Anlaufstellen gibt es, 
wo finde ich weitere Literatur? Bezug: 
www.der-paritaetische.de

1

Eine Handreichung für die Plattformen Facebook und Twitter

gleich
       iM NETZ

Umgang mit Hass und Hetze 
in Sozialen Medien
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	 1011	 Jugendschutz-Info	 1,00 €

	 1012	 Arbeitsheft Waffenrecht 8. überarbeitete Auflage	 2,20 €	
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KiJuSchu

Das ist keine chinesische Kampfsportart und auch 
kein japanisches Trendgericht. KiJuSchu ist die 
Abkürzung für „Kinder- und Jugendschutz“, für 
den ab sofort jede kirchliche Einrichtung in Woln-
zach (Bayern) ein Konzept zu erstellen hat (laut 
Pfaffenhofer Kurier, siehe www.donaukurier.de)

Die Menschen lieben Verbote. Das ist etwas, 
was Politiker nicht verstehen. Die meisten Leute 
sind natürlich erst einmal dagegen, aber nach-
her sind sie froh, dass es die Verbote gibt – wie 
das Rauchverbot in Gaststätten.

Richard David Precht (54), Philosoph, entnommen 
aus Kölner Stadt-Anzeiger 10.07.19

Von allen politischen Idealen ist der Wunsch,  
die Menschen glücklich zu machen, vielleicht 
der gefährlichste.

Thomas Schmid zitiert in WELT KOMPAKT 
(17.09.19) den Philosophen Karl Popper zu seinem 
25. Todesjahr.

Kinder, die Wald und Flur durchstreifen und 
Abenteuer erleben, kommen fast nur noch in den 
Büchern einer Astrid Lindgren vor. Die meisten 
Kinder langweilen sich in der Wohnung oder 
hängen vor dem Computer herum. Allenfalls jene 
Kinder, die ihre Großeltern im anatolischen Dorf 
besuchen, erleben die Sommer, von denen unse-
re Kinderliteratur schwärmt.

Alan Posener in Die Welt (29.11.19) zu der Frage, 
wann die Schulferien stattfinden sollen und vor 
allem wie lange. Lange Ferien seien sozial unge-
recht. Glücksforscher haben die optimale Urlaubs-
dauer ermittelt: Es sind acht Tage! 

Den Populisten fehlt eine menschliche Grund-
substanz: Humor. Humor ist, diametral zum 
Zynismus, die Anerkennung des Paradoxen, die 
Transformation der Tragik ins Nichts, wie einmal 
ein Philosoph sagte. 

Der Zukunftforscher Matthias Horx in Die Welt 
(05.10.19)

Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen 
weiß, verdanke ich dem Fussball.

Albert Camus (1913-1960), franzözischer Schrift-
steller, war ein passabler Torwart und passionierter 
Fan. Seine Liebe zum Spiel beschrieb er laut 
11.freunde.de 1957 für das Magazin „France 
Football“.

 

jugendschutz-info.de
immer aktuelle Nachrichten rund um den Kinder- und 
Jugendschutz für ganz Deutschland 
l	 Schnelle Infos über vielfältige Themen und Projekte des Jugendschutzes

l	 Ankündigungen von Fachtagungen, Seminaren und Workshops

l	 Jugendschutz in Europa, im Bund, in den Bundesländern und in den Regionen.
Die Redaktion sieht sich dabei aber nicht nur in der Rolle des Informationsgebers, 
sondern ist ebenso stark an Informationen und Meinungen von Nutzern interessiert. 
Wir freuen uns daher sehr, wenn Sie uns möglichst viele Anregungen, Nachrichten und 
sonstige Hinweise zum Jugendschutz senden (jugendschutz-info@drei-w-verlag.de).
Schauen Sie regelmäßig auf die Seite jugendschutz-info.de und bleiben Sie so auf 
dem Laufenden. 

www.drei-w-verlag.de

Weitere Themen:

➞ Seite 2  Der kleine  Finanzführerschein
➞ Seite 9 Recht

➞ Seite 10 Praxis

➞ Seite 14  Materialien

Vierteljährliche Informationen des Drei-W-Verlages 
zum Kinder- und Jugendschutz in Deutschland

15. Jahrgang  
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Cybermobbing: 
Neue ChecklisteCybermobbing kann jeden tref-fen, vor allem Kinder und Ju-gendliche. Eltern fühlen sich überfordert, an den Schulen fehlen Zeit und Mittel. Genau da setzt ein neuer Leitfaden an.  ➞ mehr auf Seite 12

„Qua Verfassung für den Jugendschutz verantwortlich“Was im einzelnen beim Zweiten Gesetz zur Änderung des Ju-gendschutzgesetzes (JuschG-ÄndGE) geplant ist und welche 

Kritik es an dem veröffentlichten Entwurf des Bundesfamilien-ministeriums gibt, darüber ein Überblick. ➞ mehr auf Seite 6

Kontroverse DiskussionWährend sich die analoge Medienwelt an die Jugendschutzregeln hält, erscheint das 

Internet vielen Eltern wie ein rechtsfreier Raum. Natürlich gelten hier dieselben Geset-

ze wie im wahren Leben; sie müssten bloß durchgesetzt werden. Um dies zu gewähr-

leisten, will der Bund den Jugendmedienschutz novellieren, sprich das Jugendschutz-

gesetz (JuSchG) ändern. Kaum wurden die Pläne öffentlich, hagelte es Kritik von allen 

Seiten. Eine Einschätzung.  ➞ mehr auf Seite 4

Das Jugendschutzgesetz  mit  Erläuterungen
Gesetzestext mit Erläute-rungen für die kommunale Praxis, für Verbände und sonstige Interessierte,  76 S., 3,20 Euro

Drehscheibe  
Rund um den JugendschutzInformationen über die wich-tigsten Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und des Jugendarbeitsschutz-gesetzes. 1 Euro (Mengen-rabatte beachten).

Bestellung bitte mit dem Be-stellschein auf Seite 15 oder über www.drei-w-verlag.de

JuSchG
mit Erläuterungen

DREI-W-VERLAG

    Das 
Jugend-

schutzgesetz

JAN LIEVEN

JuSchG
mit Erläuterungen

Stand April 2016
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